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Anderungsantrag

der Abgeordneten Dr. G6tz Fromming, Martin Erwin Renner, Volker Miinz, Beatrix von
Storch und der Fraktion der AfD

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes uber die Stiftung PreuBischer Kulturbesitz (StiftPKG)

— Drucksache 20/13952 —

Der Bundestag wolle beschlieBen, den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/13952 mit den nachstehenden
Anderungen anzunehmen:

1. Absatz 2 in § 1 wird gestrichen.

2. Die Absitze 1 bis 4 des § 14 werden durch folgende neue Absdtze 1 bis 5 mit folgendem Wortlaut
ersetzt:

,»1) Die Geschéfte der Stiftung werden in der Regel durch Arbeitskrédfte wahrgenommen, die durch
privatrechtlichen Dienstvertrag angestellt sind.

(2) Planstellen fiir Beamte diirfen nur in dem Umfang eingerichtet werden, als sie fiir eine dauernde
Tatigkeit zur Erflillung hoheitsrechtlicher Aufgaben erforderlich sind.

(3) Die Beamten der Stiftung sind Bundesbeamte.

(4) Der Président und sein stidndiger Vertreter sind, wenn sie nicht mit dem Ziele der Ernennung zu
Beamten auf Lebenszeit berufen oder durch privatrechtlichen Dienstvertrag angestellt werden, auf
die Dauer von zwolf Jahren zu berufen; Wiederernennung ist zuldssig. Werden sie auf Zeit ernannt,
so finden auf'sie die fiir Beamte auf Lebenszeit geltenden Vorschriften des Bundesbeamtengesetzes
entsprechende Anwendung.

(5) Oberste Dienstbehorde ist, soweit nicht die Zustdndigkeit des Beauftragten der Bundesregierung
fiir Angelegenheiten der Kultur und der Medien begriindet ist, fiir den Présidenten und seinen
stindigen Vertreter der Vorsitzende des Stiftungsrats, fiir die iibrigen Beamten der Prisident.*



Begriindung

Punkt 1.: Die Moglichkeit einer Namensénderung der Stiftung durch den Stiftungsrat ist abzulehnen und
obliegt ausschlieBlich dem Willen des Gesetzgebers.

Punkt 2.: Die Anderung entspricht dem Wortlaut der § 12 und 13 des noch giiltigen Gesetzes zur ,,Errichtung
einer Stiftung ,PreuBlischer Kulturbesitz® und zur Ubertragung von Vermogenswerten des ehemaligen Landes
Preuflen auf die Stiftung™.

Berlin, den [...]

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion

Berlin, den 29.01.2025
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I Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.



Anderungsantrag der Fraktionen von

SPD, CDU/CSU, Biindnis 90/Die Griinen und FDP

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
- Drucksache 20/13952 —

der Fraktionen der SPD, CDU/CSU, Biindnis90/Die Grinen und FDP.

Entwurf eines Gesetzes lUiber die Stiftung PreuBischer Kulturbesitz (StiftPKG)

Der Bundestag wolle beschliel3en,

den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/13952 in der aus der nachstehenden Zusammenstellung

ersichtlichen Fassung anzunehmen:
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Entwurf eines Gesetzes Uber die
Stiftung Preuf3ischer Kulturbesitz

Entwurf eines Gesetzes Uber die
Stiftung Preuf3ischer Kulturbesitz

(StiftPKG)

(StiftPKG)

Vom ...

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz
beschlossen:

Der Bundestag hat das folgende Gesetz
beschlossen:

§1

§1

Name, Rechtsform und Sitz der Stiftung

Name, Rechtsform und Sitz der Stiftung

(1) Die Stiftung PreufRBischer Kulturbesitz
ist eine rechtsfahige Stiftung des o6ffentlichen
Rechts mit Sitz in Berlin.

unverandert

(2) Sie kann sich durch ihre Satzung einen
neuen Namen geben oder ihren Namen éandern.

entfallt

§2

§2

Stiftungszweck

unverandert

(1) Die Stiftung hat den Zweck, als Kultur-
, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtung die
ihr Gbertragenen Kulturgiter im gesamtstaatli-
chen Interesse in ihrem historischen Zusam-
menhang zu bewahren, zu pflegen, zu ergan-
zen und zu erforschen. Sie stellt ihnren Kulturbe-
sitz fir die Offentlichkeit und die Wissenschaft
bereit, erschliel3t und vermittelt ihn und leistet
damit einen Beitrag zum weltweiten Austausch
von Wissen und zur Verstdndigung zwischen
den Kulturen. Die Stiftung nimmt auf ihren Ta-
tigkeitsgebieten auch Fach- und Forschungs-
aufgaben Uber die eigenen Sammlungen hin-
aus wabhr.

(2) Die Stiftung verfolgt ausschlieRlich und
unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne
des Abschnitts ,,Steuerbegtinstigte Zwecke" der
Abgabenordnung.
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§3

§3

Vermdgen und Finanzierung

Vermdgen und Finanzierung

(1) Das Vermogen der Stiftung besteht
aus

(1) unverandert

1. den Kulturgitern und dazugehérigen
Grundsticken des ehemaligen Staates
PreulRen, die durch § 2 Absatz 1 des Ge-
setzes zur Errichtung einer Stiftung ,Preu-
Rischer Kulturbesitz* und zur Ubertragung
von Vermoégenswerten des ehemaligen
Landes PreufRen auf die Stiftung in der im
Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungs-
nummer 224-3, verodffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch Artikel 15 Ab-
satz 59 des Gesetzes vom 5. Februar 2009
(BGBI. I S. 160) geandert worden ist, auf
die Stiftung Ubergegangen sind sowie

2. den seitdem von ihr erworbenen Gegen-
standen und sonstigen Vermodgenswerten,

soweit diese am Tag vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes zum Vermobgen der Stiftung ge-
horten.

(2) Zur Erfullung des Stiftungszwecks
nach 8 2 erhdlt die Stiftung jahrlich Zuweisun-
gen des Bundes nach Mal3gabe des jeweiligen
Bundeshaushaltsgesetzes. Zuschiisse der Lan-
der werden durch Finanzierungsabkommen
von Bund und Landern geregelt. Die Zuschiisse
sind im Haushaltsplan der Stiftung in den Ein-
nahmen nachzuweisen.

(2) unverandert

(3) Die Stiftung ist berechtigt, Mittel von
dritter Seite anzunehmen. Die Annahme darf
nur erfolgen, wenn damit keine Auflagen ver-
bunden sind, die die Erfillung des Stiftungs-
zwecks nach 8 2 beeintrachtigen.

(3) Die Stiftung ist berechtigt, Mittel von
dritter Seite anzunehmen. Die Annahme darf
nur erfolgen, wenn damit keine Auflagen ver-
bunden sind, die die Erfillung des Stiftungs-
zwecks nach 8 2 beeintrachtigen kénnen.

84

§4

Satzung

Satzung

Die Stiftung gibt sich eine Satzung, die vom
Stiftungsrat beschlossen wird. Hierzu bedarf es
einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen sowie der Mehrheit der
abgegebenen Léanderstimmen einschlielllich

Die Stiftung gibt sich eine Satzung, die vom
Stiftungsrat beschlossen wird. Hierzu bedarf es
einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der
Stimmen sowie der Mehrheit der abgegebenen
Landerstimmen einschliellich der Stimme des




Entwurf

Beschliisse des 22. Ausschusses

der Stimme des Landes Berlin. Sie bedarf der
Genehmigung der fir Kultur und Medien zu-
standigen obersten Bundesbehérde. Fir Sat-
zungsanderungen gilt diese Regelung entspre-
chend.

Landes Berlin. Sie bedarf der Genehmigung der
fur Kultur und Medien zustdndigen obersten
Bundesbehdrde. Fir Satzungsanderungen gilt
diese Regelung entsprechend.

§5

§5

Organe der Stiftung

unverandert

Organe der Stiftung sind

1. der Stiftungsrat,

2. der Vorstand,

3. der Prasident oder die Prasidentin.

§6

§6

Stiftungsrat

Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat besteht aus insgesamt
neun Mitgliedern. Zwei Mitglieder werden vom
Bund entsandt, davon eines von der fur Kultur
und Medien zustandigen obersten Bundesbe-
horde und eines vom Bundesministerium der Fi-
nanzen. Die Lander entsenden sieben Mitglie-
der, wobei das Land Berlin als Sitzland der Stif-
tung geborenes Mitglied ist. Den Vorsitz fihrt
die Vertretung der fur Kultur und Medien zu-
standigen obersten Bundesbehdrde. Den stell-
vertretenden Vorsitz hat das vom Land Berlin
entsandte Mitglied inne.

(1) unverandert

(2) Bund und Lander bestellen fir jedes
Mitglied mindestens eine Stellvertretung. Sind
ein Mitglied und dessen Stellvertretungen ver-
hindert, so kann das Mitglied zu der betreffen-
den Sitzung einen Bevollméachtigten oder eine
Bevollmachtigte entsenden oder sein Stimm-
recht einem anderen Mitglied Ubertragen.

(2) unverandert

(3) An den Sitzungen des Stiftungsrats
nehmen der Prasident oder die Prasidentin, der
Ubrige Vorstand und der oder die Vorsitzende
des Beirates als standige Gaste mit beratender
Stimme teil, soweit der Stiftungsrat im Einzelfall
nichts anderes beschliel3t. Weitere sachkun-
dige Personen kénnen hinzugezogen werden.

(3) An den Sitzungen des Stiftungsrats
nehmen vier Mitglieder des Deutschen Bun-
destages mit beratender Stimme teil.
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(4) Das Nahere regelt die Satzung.

(4) An den Sitzungen des Stiftungsrats
nehmen der Président oder die Prasidentin,
der Gbrige Vorstand und der oder die Vorsit-
zende des Beirates als standige Gaste mit
beratender Stimme teil, soweit der Stiftungs-
rat im Einzelfall nichts anderes beschlieft.
Weitere sachkundige Personen kénnen hin-
zugezogen werden.

(5) Das Nahere regelt die Satzung.

§7

§7

Aufgaben und Beschlussfassung des Stif-
tungsrats

Aufgaben und Beschlussfassung des Stif-
tungsrats

(1) Der Stiftungsrat ist das oberste Organ
der Stiftung. Er gibt die Leitlinien der Stiftungs-
tatigkeit vor und Uberwacht diese im Hinblick
auf RechtmanRigkeit, ZweckmaRigkeit und Wirt-
schaftlichkeit. Seine Aufgaben umfassen insbe-
sondere den Erlass der Satzung, die Feststel-
lung des Haushaltsplans sowie Vorgaben zur
Hohe der Drittmittel, welche die Stiftung jahrlich
einwerben soll, die Entscheidung tber die Be-
setzung herausgehobener Fihrungspositionen
sowie die Zustimmung zu Rechtsgeschaften
von besonderer finanzieller Bedeutung nach
MaRgabe der Satzung.

(1) Der Stiftungsrat ist das oberste Organ
der Stiftung. Er gibt die Leitlinien der Stiftungs-
tatigkeit vor und Uberwacht diese im Hinblick
auf RechtmaRigkeit, ZweckmaRigkeit und Wirt-
schaftlichkeit. Seine Aufgaben umfassen inshe-
sondere den Erlass der Satzung, die Feststel-
lung des Haushaltsplans sowie Vorgaben zur
Hohe der Drittmittel, welche die Stiftung jahrlich
einwerben soll, die Entscheidung tber die Be-
setzung herausgehobener Fuhrungspositionen
(Einrichtungsleitungen) sowie die Zustim-
mung zu Rechtsgeschaften von besonderer fi-
nanzieller Bedeutung nach MalRRgabe der Sat-
zung.

(2) Der sStiftungsrat ist beschlussfahig,
wenn das von der fur Kultur und Medien zustén-
digen obersten Bundesbehotrde entsandte Mit-
glied, die Vertretung des Landes Berlin sowie
vier weitere Mitglieder anwesend oder vertreten
sind.

(2) unverandert

(3) Der Bund hat 26 Stimmen. Auf die Lan-
der entfallen nach naherer Bestimmung in der
Satzung 14 Stimmen. Die Stimmen des Bundes
kénnen nur einheitlich abgegeben werden.

(3 unverandert

(4) Soweit dieses Gesetz nichts anderes
bestimmt, fasst der Stiftungsrat seine Be-
schliisse mit der einfachen Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen, nicht jedoch gegen zwei
Drittel der abgegebenen Landerstimmen. Die in
der Satzung naher bezeichneten Beschliisse
von besonderer Bedeutung bedirfen dartiber
hinaus der Mehrheit der abgegebenen

(4) Soweit dieses Gesetz nichts anderes
bestimmt, fasst der Stiftungsrat seine Be-
schliisse mit der einfachen Mehrheit der Stim-
men, nicht jedoch gegen zwei Drittel der abge-
gebenen Landerstimmen. Die in der Satzung
naher bezeichneten Beschliisse von besonde-
rer Bedeutung bedirfen dariber hinaus der
Mehrheit der abgegebenen Landerstimmen ein-
schlieBlich der Stimme des Landes Berlin.
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Landerstimmen einschliellich der Stimme des
Landes Berlin.

§8

§8

Vorstand

Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus bis zu sie-
ben Mitgliedern, die vom Stiftungsrat ernannt
werden. Thm gehdren an

(1) unveréandert

1. der Prasident oder die Prasidentin als Vor-
sitzender oder Vorsitzende mit Richtlinien-
kompetenz,

2. die Leitung der fur Verwaltung und Dienst-
leistung zustandigen Organisationseinheit,

3. bis zu vier Leitungen von Einrichtungen der
Stiftung sowie

4. ein weiteres Mitglied, falls der Stiftungsrat
dies bestimmt.

Die Mitglieder des Vorstands handeln im Ge-
samtinteresse der Stiftung.

(2) Dem Vorstand obliegt die Leitung der
Stiftung als Kollegialorgan. Er nimmt alle Ange-
legenheiten der Stiftung wahr, soweit diese
nicht nach Maf3gabe dieses Gesetzes oder der
Satzung Aufgabe eines anderen Organs oder
der Einrichtungsleitungen sind. Innerhalb der
vom Stiftungsrat gesetzten Leitlinien entwickelt
er die Gesamtstrategie der Stiftung und ent-
scheidet in einrichtungsibergreifenden Angele-
genheiten. Er kann Aufgaben durch Beschluss
auf andere Organe der Stiftung Gbertragen.

(2) Dem Vorstand obliegt die Leitung der
Stiftung als Kollegialorgan. Er nimmt alle Ange-
legenheiten der Stiftung wahr, soweit diese
nicht nach Mal3gabe dieses Gesetzes oder der
Satzung Aufgabe eines anderen Organs oder
der Einrichtungsleitungen sind. Innerhalb der
vom Stiftungsrat gesetzten Leitlinien entwickelt
er die Gesamtstrategie der Stiftung und ent-
scheidet in einrichtungsibergreifenden Angele-
genheiten.

(3) Die Stiftung wird vom Prasidenten oder
der Prasidentin und einem weiteren Vorstands-
mitglied gemeinschatftlich gerichtlich und auRer-
gerichtlich vertreten, sofern dieses Gesetz oder
die Satzung nichts anderes bestimmen.

(3) Die Stiftung wird vom Prasidenten oder
von der Prasidentin und einem weiteren Vor-
standsmitglied gemeinschaftlich gerichtlich und
aul3ergerichtlich vertreten, sofern dieses Ge-
setz nichts anderes bestimmt.

(4) Der Prasident oder die Prasidentin so-
wie die Leitung der fur Verwaltung und Dienst-
leistung zustandigen Organisationseinheit sind
fur die Dauer ihrer Amtszeiten in den Vorstand
zu berufen. Die Ubrigen Vorstandsmitglieder
werden fir eine Dauer von vier Jahren berufen,
sofern die Satzung nichts anderes bestimmt.
Wiederholte Berufungen sind zulassig.

(4) Der Prasident oder die Prasidentin so-
wie die Leitung der fur Verwaltung und Dienst-
leistung zustandigen Organisationseinheit sind
fur die Dauer ihrer Amtszeiten in den Vorstand
zu berufen. Die Ubrigen Vorstandsmitglieder
werden flr eine Dauer von vier Jahren berufen.
Wiederholte Berufungen sind zulassig.
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(5) Das Nahere regelt die Satzung.

(5) unveréandert

§9

§9

Prasident, Prasidentin

Prasident, Prasidentin

(1) Der Préasident oder die Prasidentin
wird vom Stiftungsrat grundsatzlich zeitlich be-
fristet berufen. Wiederholte Berufungen sind
zulassig.

(1) Der Prasident oder die Prasidentin
wird vom Stiftungsrat zeitlich befristet berufen.
Wiederholte Berufungen sind zulassig.

(2) Er oder sie ist fur die in der Satzung
naher bezeichneten Angelegenheiten sowie fur
alle ihm oder ihr durch Beschluss des Stiftungs-
rats oder Beschluss des Vorstands Ubertrage-
nen Aufgaben zustandig.

(2) unverandert

(3) In personalrechtlichen sowie eilbedirf-
tigen Angelegenheiten ist der Prasident oder
die Prasidentin alleine entscheidungs- und ver-
tretungsbefugt.

(3) In personalrechtlichen sowie beson-
ders eilbedirftigen Angelegenheiten ist der
Président oder die Prasidentin alleine entschei-
dungs- und vertretungsbefugt.

(4) Die Leitung der fur Verwaltung und
Dienstleistung zustandigen Organisationsein-
heit ist die standige Vertretung des Prasidenten
oder der Prasidentin, soweit die Satzung nichts
anderes bestimmt.

(4) unverandert

(5) Das Nahere regelt die Satzung.

(B5) unverandert

§10

§10

Beirat

unverandert

Der Beirat berat die Organe der Stiftung in
fachlichen Belangen. Seine Mitglieder sind vom
Stiftungsrat aus dem Kreis von in- und auslan-
dischen Sachverstandigen zu berufen. Er wahlt
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden oder eine
Vorsitzende. Das Nahere regelt die Satzung.

§11

§11

Aufsicht

unverandert

Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht
der fur Kultur und Medien zustandigen obersten
Bundesbehdrde.
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8§12 812
Haushalt Haushalt

(1) Die Stiftung hat rechtzeitig vor Beginn
eines jeden Geschéftsjahres einen Haushalts-
plan aufzustellen. Der Haushaltsplan bedarf der
Genehmigung der fir Kultur und Medien zu-
standigen obersten Bundesbehdrde und des
Bundesministeriums der Finanzen. Das Néhere
regelt die Satzung.

(1) Die Stiftung hat zum 1. Oktober eines
jeden Jahres einen Haushaltsplan aufzustel-
len. Der Haushaltsplan bedarf der Genehmi-
gung der fur Kultur und Medien zustandigen
obersten Bundesbehdrde und des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen. Das Néhere regelt die
Satzung.

(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsfihrung
der Stiftung unterliegt der Prifung durch den
Bundesrechnungshof.

(2) unverandert

(3) Die Zuwendungen und Zuweisungen
des Bundes werden nach Mal3gabe des jeweili-
gen Haushaltsgesetzes gewahrt. Entsprechend
den Bedirfnissen der Stiftung kénnen die Aus-
gabemittel nach MafRgabe der 88 19 und 20 der
Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969
(BGBI. I S. 1284), die zuletzt durch Artikel 12
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 412) geandert worden ist, fur tber-
tragbar und gegenseitig deckungsfahig erklart
werden. Dabei kann von der Mdglichkeit Ge-
brauch gemacht werden, Ausgaben gemaf
§ 15 Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung zur
Selbstbewirtschaftung zu veranschlagen. Auf
die Ausweisung von Stellenplanen fur Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer kann verzichtet
werden; Planstellen fir Beamtinnen und Be-
amte sind in einem verbindlichen Stellenplan
auszuweisen.

(3) Die Zuwendungen und Zuweisungen
des Bundes werden nach Mal3gabe des jeweili-
gen Haushaltsgesetzes gewahrt. Entsprechend
den Bedirfnissen der Stiftung kénnen die Aus-
gabemittel nach MafR3gabe der 88 19 und 20 der
Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969
(BGBI. I S. 1284), die zuletzt durch Artikel 12
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 412) geandert worden ist, fur Uber-
tragbar und gegenseitig deckungsfahig erklart
werden. Dabei kann von der Mdglichkeit Ge-
brauch gemacht werden, investive Ausgaben
gemal § 15 Absatz 2 der Bundeshaushaltsord-
nung sowie bis zu 20 Prozent der im Haus-
haltsgesetz bewilligten konsumtiven Ausga-
ben zur Selbstbewirtschaftung zu veranschla-
gen. Auf die Ausweisung von Stellenplanen fir
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann ver-
zichtet werden; Planstellen fur Beamtinnen und
Beamte sind in einem verbindlichen Stellenplan
auszuweisen.

(4) Der Stiftungsrat legt geeignete Infor-
mations- und Steuerungsinstrumente fest.

(4) unverandert

§13

§13

Ubertragung und Verwaltung der Kulturgii-
ter

unverandert

(1) Die Stiftung ist verpflichtet,

1. die Wiedererlangung jener Kulturgiter zu
betreiben, die auf sie durch Gesetz zur Er-
richtung einer Stiftung ,PreuBBischer
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Kulturbesitz* und zur Ubertragung von Ver-
mdgenswerten des ehemaligen Landes
Preul3en auf die Stiftung Gbergegangen, je-
doch aus kriegsbedingten Grinden aus
Berlin verlagert und in der Folge entzogen
worden sind sowie

2. Vermdogenswerte nach 8§ 3 Absatz 1, die
nur von regionaler kultureller Bedeutung fur
ein bestimmtes Land sind, auf dieses zu
Ubertragen.

(2) Die Stiftung kann die Verwaltung zu-
sammengehdriger Bestande der Kulturglter
anderen geeigneten Dienststellen oder sonsti-
gen Einrichtungen auf deren Antrag Ubertragen.

(3) Sie kann sich die treuhanderische Ver-
waltung von Kulturgut Ubertragen lassen, das
sich nicht in der Obhut des oder der Berechtig-
ten befindet.

§14

§14

Beschaftigte

Beschaftigte

(1) Die Geschafte der Stiftung werden in
der Regel durch Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wahrgenommen. Auf diese sind die fur
Arbeitnehmerinnen und Arbeithnehmer des Bun-
des jeweils geltenden Tarifvertrage und sonsti-
gen Bestimmungen anzuwenden.

(1) unverandert

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer
konnen auch oberhalb der héchsten tarifver-
traglichen Entgeltgruppe in einem auf3ertarifli-
chen Beschéftigungsverhaltnis beschaftigt wer-
den, soweit dies fur die Durchfihrung der Auf-
gaben erforderlich ist. Hierzu ist auf Vorschlag
der fir Kultur und Medien zustandigen obersten
Bundesbehodrde das Einvernehmen des Bun-
desministeriums des Innern und fiir Heimat so-
wie des Bundesministeriums der Finanzen ein-
zuholen. Die Zustimmung des Bundesministeri-
ums des Innern und fur Heimat sowie des Bun-
desministeriums der Finanzen kann auch in ge-
nereller Form erteilt werden. Die Satze 1 bis 3
gelten auch fur tGbertarifliche MaRnahmen.

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer
kébnnen in begrindeten Ausnahmefallen
auch oberhalb der hochsten tarifvertraglichen
Entgeltgruppe in einem aulertariflichen Be-
schéaftigungsverhaltnis beschéftigt werden, so-
weit dies fur die Durchfiihrung der Aufgaben er-
forderlich ist. Hierzu ist auf Vorschlag der fur
Kultur und Medien zustéandigen obersten Bun-
desbehodrde das Einvernehmen des Bundesmi-
nisteriums des Innern und fiir Heimat sowie des
Bundesministeriums der Finanzen einzuholen.
Die Zustimmung des Bundesministeriums des
Innern und fir Heimat sowie des Bundesminis-
teriums der Finanzen kann auch in genereller
Form erteilt werden. Die Satze 1 bis 3 gelten
auch fur tbertarifliche MalZnahmen.

(3) Der Prasident oder die Prasidentin, die
Leitung der fur Verwaltung und Dienstleistung
zustandigen Organisationseinheit sowie die

(3) Der Prasident oder die Prasidentin ist
zeitlich befristet zu beschaftigen. Die Leitung
der fir Verwaltung und Dienstleistung
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Entwurf

Beschliisse des 22. Ausschusses

Einrichtungsleitungen sollen in der Regel zeit-
lich befristet beschaftigt werden. Das Nahere
regelt die Satzung.

zustandigen Organisationseinheit sowie die
Einrichtungsleitungen sollen in der Regel zeit-
lich befristet beschaftigt werden. Das Nahere
regelt die Satzung.

(4) Die Stiftung besitzt Dienstherrnfahig-
keit nach § 2 des Bundesbeamtengesetzes. Sie
kann mit Zustimmung der fur Kultur und Medien
zustandigen obersten Bundesbehorde sowie
des Bundesministeriums der Finanzen in Aus-
nahmefallen insbesondere im Bereich des Bib-
liotheks- und Archivwesens Beamtinnen oder
Beamte einstellen. Bereits bestehende Beam-
tenverhaltnisse werden fortgefihrt.

(4) Die Stiftung besitzt Dienstherrnfahig-
keit nach 8§ 2 des Bundesbeamtengesetzes. Sie
kann mit Zustimmung der fur Kultur und Medien
zustandigen obersten Bundesbehorde sowie
des Bundesministeriums der Finanzen in Aus-
nahmefallen im Bereich des Bibliotheks- und
Archivwesens Beamtinnen oder Beamte ein-
stellen. Bereits bestehende Beamtenverhalt-
nisse werden fortgefluhrt.

§15

§15

Benutzungsordnungen, eigenwirtschaftli-
che Tatigkeit

Benutzungsordnungen, eigenwirtschaftli-
che Tatigkeit

(1) Die Stiftung erlasst nach néherer Be-
stimmung in der Satzung Gebuhren- und Benut-
zungsordnungen, in denen die Gebihren und
Auslagen fir den Besuch und die Benutzung ih-
rer Einrichtungen sowie Veranstaltungen fest-
gelegt sind.

(1) unverandert

(2) Sie ist berechtigt, in begrindeten Aus-
nahmefallen mit Zustimmung des Stiftungsrats
im Rahmen des Stiftungszwecks jeweils eigen-
wirtschatftlich in Form von Gesellschaften mit ei-
gener Rechtspersonlichkeit tatig zu werden.

(2) Sie ist berechtigt, in begrindeten Aus-
nahmefallen mit Zustimmung der Mehrheit der
Stimmen des Stiftungsrats im Rahmen des Stif-
tungszwecks jeweils eigenwirtschaftlich in Form
von Gesellschaften mit eigener Rechtsperson-
lichkeit tatig zu werden.

§16

§16

Auskunfts- und Einsichtsrechte

unverandert

Die fur Kultur und Medien zustandige
oberste Bundesbehdrde und der Vorstand der
Stiftung sind berechtigt, von allen 6ffentlichen
Stellen, die seit dem 9. Mai 1945 mit der Ver-
waltung des unter die Vorschriften des Geset-
zes zur Errichtung einer Stiftung ,Preul3ischer
Kulturbesitz* und zur Ubertragung von Vermo-
genswerten des ehemaligen Landes Preul3en
auf die Stiftung fallenden Eigentums oder sons-
tiger Vermogensrechte befasst waren, Auskunft
zu verlangen und Einsicht in die Akten und Un-
terlagen zu nehmen. Das gleiche Recht hat der
Bundesrechnungshof.
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Entwurf

Beschliisse des 22. Ausschusses

§ 17

§17

Gerichtsgebuhren, Abgaben

unverandert

Gerichtsgebihren und Abgaben, die aus
Anlass und in Durchfiihrung dieses Gesetzes
oder des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung
,PreuRischer Kulturbesitz* und zur Ubertragung
von Vermdgenswerten des ehemaligen Landes
PreuBen auf die Stiftung entstehen, werden
nicht erhoben. Bare Auslagen bleiben aul3er
Ansatz.

§18

§18

Dienstsiegel

unverandert

Die Stiftung fuhrt ein Dienstsiegel.

§19

§19

Zulegung der , Stiftung Humboldt Forum im
Berliner Schloss*

Zulegung von Stiftungen des Privatrechts

Der Stiftung kann die privatrechtliche , Stif-
tung Humboldt Forum im Berliner Schloss" im
Wege der Gesamtrechtsfolge zugelegt werden.
§ 86b Absatz 1, § 86¢c Absatz 1 und 3, die
88 86d, 86f Absatz 1 und 3, die 88 869 und 86h
des Birgerlichen Gesetzbuchs gelten entspre-
chend mit der Mal3gabe, dass der Zulegungs-
vertrag der Genehmigung der fir Kultur und
Medien zustéandigen obersten Bundesbehérde
bedarf.

Der Stiftung kdnnen Stiftungen des Pri-
vatrechts zugelegt werden. Fur die Zulegung
gelten die 88 86 bis 86h des Biurgerlichen Ge-
setzbuchs mit der Mafligabe, dass der Zule-
gungsvertrag der Genehmigung der fur Kultur
und Medien zustandigen obersten Bundesbe-
horde und der Zustimmung des Haus-
haltsauschusses sowie des Ausschusses
fur Kultur und Medien des Deutschen Bun-
destages bedarf.

§20

§20

Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember
2025 in Kraft.

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember
2025 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz zur Errich-
tung einer Stiftung ,PreufBischer Kulturbesitz"
und zur Ubertragung von Vermogenswerten
des ehemaligen Landes Preuf3en auf die Stif-
tung aulRer Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz zur Errich-
tung einer Stiftung ,PreufBischer Kulturbesitz"
und zur Ubertragung von Vermogenswerten
des ehemaligen Landes Preuf3en auf die Stif-
tung aulRer Kraft.
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Aktuelle Herausforderungen der inhaltlichen Gedenkstattenarbeit vor dem Hintergrund
extremistischer Angriffe

Prof. Dr. Jens-Christian Wagner, Stiftung Gedenkstatten Buchenwald und Mittelbau-
Dora/Friedrich-Schiller-Universitat Jena

Vorbemerkung

Die Arbeit der Stiftung Gedenkstatten Buchenwald und Mittelbau-Dora wird jeweils halftig
durch institutionelle Férderung durch den Bund und den Freistaat Thiringen ermoglicht. Die
finanzielle Unterstiitzung durch die BKM erfolgt auf einen Beschluss des Deutschen
Bundestages.

Angriffe auf die Gedenkstdttenarbeit

Anfeindungen gegen und Angriffe auf die Gedenkstatten Buchenwald und Mittelbau-Dora
haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Weit liberwiegend handelt es sich
um rechtsextrem motivierte Ubergriffe. Hinzu kommen Anfeindungen durch linke Gruppen
sowie vermeintlich unpolitischer Vandalismus, der sich durch unangemessenes und
respektloses Verhalten an den historischen Tat- und Leidensorten zeigt (z.B. Schlittenfahren
auf den Massengrabern, Fotoinszenierungen vor und in Ofen des ehemaligen Krematoriums,
Trinkgelage junger Manner auf dem Gedenkstattenparkplatz, Lairmen und Urinieren auf dem
Friedhofsgelande, driftende Autofahrer auf den Parkplatzen, Beschadigung von Vitrinen und
Exponaten in den Ausstellungen etc.). Im Folgenden werden die mutmaRlich politisch
motivierten Ubergriffe naher vorgestellt.

Security und Polizei

Zum Schutz vor den genannten Ubergriffen beschéftigt die Stiftung ein Security-
Unternehmen. Es hat die Aufgabe, die Gelande der beiden Gedenkstatten mit einer
Gesamtflache von rund 260 ha und etliche Gebiude zu bewachen, Ubergriffe zu verhindern
und fir Sicherheit der Besuchenden wie auch der Mitarbeiter:innen zu sorgen. Bei den
Gebduden handelt es sich sowohl um historische Baulichkeiten wie die ehemaligen
Krematorien, Denkmalanlagen, Ausstellungen, Seminarraume, Archive und Bibliotheken
sowie Mitarbeiter:innen-Biiros. Fir die Security gibt die Stiftung fast 10 Prozent ihres Etats
aus — Geld, das selbstverstandlich besser fiir die Bildungsarbeit eingesetzt werden kdnnte.

Jeder Vorfall, den die Gedenkstattenleitung als justiziabel einschatzt, wird zur Anzeige
gebracht. Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist gut; es finden monatliche Besprechungen
zwischen der Pl Weimar und der Stiftungsleitung statt. Der Austausch mit der Pl Nordhausen
(diese ist fur die Gedenkstatte Mittelbau-Dora zustandig) ist ebenfalls eng. Die Polizei
bestreift die Gedenkstatten regelmaRig, bei konkreten Bedrohungslagen wird auch
dauerhaft eine Streife in die Gedenkstatten abgestellt.

Rechtsextrem motivierte Angriffe



Stark zugenommen haben in den vergangenen Jahren mutmaRlich rechtsextrem motivierte
Sachbeschaddigungen und Angriffe auf die Gedenkstatten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
Wiederholt wurden Gedenksteine oder Infotafeln mit rechtsextremen und/oder
antisemitischen Parolen und Zeichen beschmiert (z.B. Hakenkreuze oder SS-Runen). Immer
wieder werden an Wanden, Tafeln und Laternenmasten Aufkleber neonazistischer
Organisationen und extrem rechter Parteien angebracht. Internationales Aufsehen erregten
mehrfach Vorfille, bei denen in der Umgebung von Weimar und im Umfeld der
Gedenkstatte Buchenwald namentlich gekennzeichnete Gedenkbaume fir Haftlinge des KZ
Buchenwald abgesadgt wurden (von insgesamt ca. 250 seit 1999 von der Lebenshilfe Weimar
gepflanzten Gedenkbdaumen wurden bislang rund 50 abgesagt oder umgebrochen; die Tater
konnten nicht ermittelt werden). Noch deutlich haufiger als innerhalb der Gedenkstatten
Buchenwald und Mittelbau-Dora, die von eigener Security bewacht werden, werden
auBerhalb von ihnen Angriffe verzeichnet. In Weimar etwa vergeht kaum eine Woche, ohne
dass Stolpersteine, die an NS-Opfer erinnern, beschmiert, zerstort oder herausgerissen
werden. In Apolda bei Weimar wurde Anfang Januar 2025 von Unbekannten ein
Schweinekopf vor die Gedenkstatte Prager Haus gelegt, die an die von den
Nationalsozialisten verfolgten Juden in der Stadt erinnert. RegelmaRig erfolgen zudem in
ganz Thiringen Beschadigungen und Schmierereien an Stelen, die an die Todesmarsche aus
Buchenwald und Mittelbau-Dora erinnern.

Deutlich zugenommen hat zudem aggressives Verhalten einzelner Besucher:innen der
Gedenkstatten gegeniiber den Mitarbeitenden. In Einzelfdllen kam es dabei zu tatlichen
Ubergriffen. Meist handelt es sich um verbale Provokationen und Beschimpfungen, haufig
mit geschichtsrevisionistischem Hintergrund. Zu solchen Vorfallen zdhlen auch verbale
Provokationen, z.B. laute ,Heil-Hitler“-Rufe. Bisweilen fotografieren oder filmen sich
Besucher:innen dabei gegenseitig und posten die Fotos und Videos als , Trophden” auf Social
Media.

Beschimpfungen und Beleidigungen bis hin zu Drohungen erfolgen zudem telefonisch und
schriftlich (per Email oder in zumeist anonymen Briefen). Haufig erfolgen Provokationen
auch mittels einschlagiger rechtsextremer Symbole auf der Kleidung oder auf der Haut
(Tattoos). In solchen Fallen werden die Besucher:innen aufgefordert, diese Zeichen
abzudecken. Sind sie strafbar, erfolgt eine Anzeige.

Deutlich starker als in Form provokanten Auftretens oder gar offener Angriffe zeigt sich die
zunehmende Abwehrhaltung gegeniber der kritischen Auseinandersetzung mit den NS-
Verbrechen in einem Phanomen, das in den Gedenkstatten bei den Teilnehmer:innen von
Bildungsformaten seit einigen Jahren mit zunehmender Tendenz beobachtet wird:
Teilnehmer:innen stellen die Verbrechen nicht offen in Frage, verweigern aber mehr oder
weniger die aktive Mitarbeit in den auf Austausch angelegten Bildungsformaten: Sie héren
passiv zu, widersprechen nicht, verweigern aber explizit den inhaltlichen Austausch, wenn es
um Gegenwartsbezilige und die Lehren aus den NS-Verbrechen geht. Eine Reflexion etwa
Uber bis in die Gegenwart reichende Kontinuitaten ist offenbar nicht erwiinscht. Erwartet
wird stattdessen ein rein historisches, auf die Zeit von 1933 bis 1945 begrenztes
Bildungsprogramm. Es offenbart sich darin ein Geschichtsbild, dass den Nationalsozialismus
gewissermalien aus der deutschen Geschichte herausschneidet. Die historisch-politische



Bildung in den Gedenkstatten (und nicht nur dort) stellt das vor ganz neue
Herausforderungen.

Rechter Geschichtsrevisionismus

Ein in den letzten Jahren deutlich gewachsenes Problem stellt fiir die Gedenkstattenarbeit
der Geschichtsrevisionismus dar, auch wenn dieser kein neues Phanomen ist. Schon vor
1945 verbreiteten die Nationalsozialisten schuldumkehrende Legenden, sprachen von
judischen Vernichtungsplanen gegentliber Deutschland oder davon, dass fiir den Zweiten
Weltkrieg wahlweise die Juden, die Briten, die Polen oder die Sowjetunion verantwortlich
seien. Nach dem Krieg warmten ehemalige Nazis und neue Rechtsextreme diese Legenden
auf.

Ziel solcher Legenden war und ist es, die deutsche Geschichte in eine Erfolgsgeschichte
umzudeuten und die Verbrechen des Nationalsozialismus (wie auch des deutschen
Kolonialismus) kleinzureden, zu verharmlosen und zu relativieren oder eine Schuldumkehr zu
betreiben, indem die Alliierten (oder auch angebliche jadische Verschworer) als die
eigentlichen Kriegsverbrecher und Schuldigen dargestellt werden. Wer Nationalismus und
Stolz auf die deutsche Geschichte propagiert, muss versuchen, sie vom Makel der NS-
Verbrechen zu befreien, sie gewissermaRen zu entkriminalisieren. Oder man schiebt sie
anderen in die Schuhe. So behaupten Rechtsextreme und Rechtspopulisten seit gut zehn
Jahren (zuletzt die AfD-Vorsitzende Alice Weidel im Gesprach mit Elon Musk), die Nazis seien
in Wirklichkeit Linke gewesen, schlieBlich nannten sie sich ja National-,Sozialisten”. Auf
diese Weise versuchen sie, rechtsextremes Denken vom Stigma des Holocaust zu befreien
und zugleich den politischen Gegner damit zu belasten.

In jlingster Zeit hat sich dieser Trend verstarkt. Im Zuge digitaler Desinformation flutet eine
neue Welle geschichtsrevisionistischer Mythen die sozialen Medien. Was friiher nur bei
obskuren Verlagen mit Postfachadressen verfligbar war, ist heute nur einen Mausklick
entfernt. In Foren, Blogs und sozialen Netzwerken kursieren Holocaust-verharmlosende und
NS-verherrlichende Inhalte, die sich mit alarmierender Geschwindigkeit viral verbreiten. Das
zeigt sich auch in den Gedenkstatten: Immer ofter sind die Mitarbeitenden dort mit
Besucher:innen konfrontiert, die im Brustton der Uberzeugung geschichtsrevisionistische
Mythen verbreiten. Haufig beginnt das mit Signalfragen, also mit vermeintlich harmlosen
Fragen oder Behauptungen, deren geschichtsrevisionistische Stol3richtung fiir Personen, die
mit derartigen Chiffren nicht vertraut sind, nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.

Die Verantwortung fiir diese Entwicklung liegt nicht nur bei anonymer Internetpropaganda,
sondern auch bei politischen Akteuren, die geschichtsrevisionistische Mythen aktiv
verbreiten und die Gedenkstattenarbeit anfeinden. Das gilt vor allem fiir die die rechtsoffene
bis rechtsextreme Mischszene aus Reichsbiirgern, ,Montagsdemonstranten”, Identitaren,
Pandemieleugnern, Putin-Anhangern wie auch die Neue und die Alte Rechte — und fir die
AfD. Letztere ist sowohl Symptom als auch Motor dieser Entwicklung. Standig reden
Vertreter:innen der AfD die NS-Verbrechen klein, relativieren sie oder betreiben
Schuldumkehr, wenn sie die Alliierten als die eigentlichen Kriegsverbrecher bezeichnen, wie
das etwa der Nordhauser AfD-Landtagsabgeordnete Jorg Prophet machte, der in Beitragen
auf der Website der AfD Nordhausen den britischen Luftangriff auf Dresden mit Auschwitz
gleichsetzte, den amerikanischen Befreiern des KZ Mittelbau-Dora ,,Morallosigkeit” vorwarf
sowie vom ,,Schuldkult” sprach und mit Geraune liber den Morgenthau-Plan und die



angeblichen Verbrechen in den Rheinwiesenlagern antisemitisch aufgeladene Legenden
verbreitete. Derzeit ist Prophet von seiner Partei zur Wahl als Vizeprasident des Thiiringer
Landtags nominiert. Sein Thiringer Parteichef Hocke wiederum forderte bekanntlich eine
,erinnerungspolitische Wende um 180 Grad”, und der AfD-Bundes-Ehrenvorsitzende
Gauland bezeichnete die NS-Zeit in einer Rede in Thiiringen als ,Vogelschiss in Gber 1000
Jahren [sic!] erfolgreicher deutscher Geschichte”. Der AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximi-
lian Krah wiederum lieR im Wahlkampf 2024 kaum eine Gelegenheit aus, die
Wehrmachtsverbrechen zu leugnen und die SS zu verharmlosen.

Und nicht nur NS-Verharmlosung betreibt die AfD, sondern sie setzt zunehmend auch posi-
tive Bezilige zum Nationalsozialismus, wenn sie sich etwa in ihrem Landtagswahlprogramm
fir Thiringen auf den radikalen Hitler-Bewunderer und Antisemiten Franz Langheinrich
beruft oder wenn Bjorn Hocke in seinen Social-Media-Kanalen zustimmend ein Zitat von
Arthur Moeller van den Bruck postet, der dem NS-Staat mit seinem Buch ,,Das Dritte Reich”
den Namen gab, oder wenn er behauptet, Europa werde von ,,raumfremden Machten”
regiert, ein Begriff, den der NS-Staatsrechtler Carl Schmitt 1941 pragte. Ein anderes Beispiel
ist ein X-Post von Bjorn Hocke von Ende Oktober 2024, in dem er eine antisemitische
Karikatur aus einer SS-Zeitschrift verbreitete (https://www.geschichte-statt-
mythen.de/aktuelles/Hoecke-teilt-NS-Karikatur). Mehrere AfD-Mandatstrager, auch
aullerhalb Thiringens, nutzten zudem den Volkstrauertag im November 2024, um Tater-
Opfer-Umkehr zu betreiben und den von den Nationalsozialisten eingefiihrten Begriff des
,Heldengedenktages” wiederaufleben zu lassen (vgl. https://www.geschichte-statt-
mythen.de/aktuelles/Volkstrauertag-2024-Thueringen).

Eine besonders perfide Form der Tater-Opfer-Umkehr zeigte der Thiiringer
Landtagsabgeordnete Sascha Schlésser Mitte November 2024: Er empfahl, am Jahrestag der
Befreiung des KZ Buchenwald besser in die Ortschaft Gispersleben bei Erfurt zu fahren, um
dort 50 ,blutjunger deutscher Soldaten” zu gedenken, die von US-Soldaten erschossen
worden seien. Tatsdachlich handelte es sich Gberwiegend um SS-Angehdérige, von denen die
meisten bei Gefechten mit den Amerikanern starben. Etwa 12 SS-Angehorige wurden
tatsachlich von den Amerikanern erschossen; sie hatten zuvor amerikanische
Kriegsgefangene erschossen (vgl. https://www.geschichte-statt-
mythen.de/aktuelles/Schuldumkehr-im-Landtag).

Besonders alarmierend ist, dass diese Aussagen nicht nur im politischen Raum, sondern
durch AfD-Abgeordnete auch aus den Parlamenten heraus verbreitet werden. Das verleiht
ihnen eine scheinbare demokratische Legitimation und beschleunigt ihre Verbreitung im
offentlichen Raum. Zudem kdnnen sich dadurch gewaltbereite Neonazis ermutigt fihlen, in
den Gedenkstatten zur Tat zu schreiten.

Uber allgemeine geschichtsrevisionistische Positionen hinaus wird die Arbeit der
Gedenkstatten Buchenwald und Mittelbau-Dora durch die AfD auch direkt angefeindet und
in ihrer Arbeit behindert. Einige Beispiele seien im Folgenden genannt.

1. Im Sommer 2021 brachte der AfD-Ortsverband Weimar im Vorfeld der
Bundestagswabhl illegal Wahlplakate am Parkplatz der Gedenkstatte Buchenwald an —
auf einer Liegenschaft der Stiftung und an Laternenmasten, die der Stiftung gehoéren.
Inhalt der Plakate war u.a. der Slogan ,,Mut zur Wahrheit”, was im Kontext der
Gedenkstatte nur so verstanden werden kann, als werde der Gedenkstatte
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unterstellt, die historische Unwahrheit zu verbreiten. Nachdem die
Gedenkstattenleitung die Plakate sichergestellt hatte (mit Benachrichtigung an den
AfD-Ortsverband, dass er sich seine Plakate abholen kdnne), verbreitete die
Weimarer AfD-Stadtratsfraktion auf ihrem Facebook-Account die Nachricht,
Stiftungsdirektor Wagner sei ,,unwiirdig” und ein ,Kleinkrimineller”. Nach
Aufforderung durch den Rechtsbeistand der Stiftung I6schte der AfD-Ortsverband
den Beitrag.

Mehrfach bereits haben Funktionare der AfD Thiringen die Absetzung von
Stiftungsdirektor Wagner gefordert, so etwa Co-Landessprecher Stefan Moller am
15.2.2024 auf der Plattform X. Als Begriindung gab er an, dass ihn Wagners , Tendenz
zum Predigen auf den Senkel” gehe — eine Anspielung auf das ,,Schuldkult“-Narrativ
der extremen Rechten.

Nachdem die Stiftung im August 2024 in einer von Spendengeldern der Organisation
Campact finanzierten Postwurfsendung auf den Geschichtsrevisionismus der
Thiringer AfD hingewiesen hatte, starteten Mitglieder des Landesvorstandes liber
Social Media eine Desinformationskampagne gegen die Stiftung, indem sie
wahrheitswidrig behaupteten, die Postwurfsendung sei von staatlichen Geldern
finanziert worden und die Stiftung habe gegen den Datenschutz und das
Neutralitdtsgebot verstoBen. Folge war ein ,Shitstorm“ gegen die Stiftung in Social
Media sowie in Form von beschimpfenden Anrufen, Mails und Postsendungen gegen
die Stiftung, darunter auch Todesdrohungen gegen den Stiftungsdirektor (z.B. eine
anonym eingesandte Fotomontage, die den Stiftungsdirektor am Galgen hangend vor
dem Lagertor des KZ Buchenwald zeigt, darunter der Schriftzug ,,Ein Galgen, ein Stick,
ein Wagnergenick”. Zudem wurde ein Foto des Stiftungsdirektors auf einer
Todesmarschstele in der Gedenkstatte Mittelbau-Dora angebracht.

Zur Kampagne der AfD gegen die Stiftung im Zusammenhang mit der
Postwurfsendung gehorte zudem eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion an
die Bundesregierung vom 2.9.2024, in der dem Stiftungsdirektor ,fortlaufend
undemokratisches Verhalten” unterstellt wurde. Zuséatzlich klagte der Landesverband
der AfD Thiiringen vor dem Verwaltungsgericht Weimar auf Unterlassung gegen die
Stiftung, weil sie mit der Postwurfsendung gegen die Neutralitatspflicht verstofRen
habe. Das wurde vom VG Weimar mit der Begriindung zuriickgewiesen, dass die
Stiftung entsprechend ihres gesetzlichen Auftrags verpflichtet sei, sich gegen
Holocaust-verharmlosende Positionen einzusetzen. Gegeniiber der Verletzung der
Wiirde der Opfer der NS-Verfolgung konne die Stiftung nicht neutral sein (Beschluss
des VG Weimar vom 5.11.2024; AZ: 8 E 162/24).

Obstruktionspolitik betreibt die AfD-Landtagsfraktion in Thiiringen gegeniiber der
Stiftung mit Kleinen Anfragen. Bereits zweimal (2021 und aktuell 2025) forderte sie
die Landesregierung auf, minutios fir jeweils mehrere Jahre aufzufiihren, welche
Drittmittelprojekte die Stiftung mit welchen Partnern in welcher H6he und mit
welchem Inhalt realisiert hat und welche Politiker welcher Parteien bei
Veranstaltungen auf dem Geldnde der Gedenkstatten aufgetreten sind sowie welche
Veranstaltungen die Stiftung mit welchen Partner:innen organisiert hat. Auch das
Berufungsverfahren des Stiftungsdirektors (es handelte sich um ein universitares
Berufungsverfahren) wurde in Frage gestellt. Ferner wurde nach der Herkunft und
der Parteizugehorigkeit der Mitglieder u.a. des internationalen wissenschaftlichen
Kuratoriums der Stiftung gefragt. Zuletzt, Mitte Januar 2025, ging eine Anfrage der
AfD-Landtagsfraktion zur Verwendung von 300.000 EUR ein, die der Stiftung von



Bund und Land fiir die Veranstaltungen zum 80. Jahrestag der Lagerbefreiungen im
April 2025 zur Verfiigung gestellt werden (u.a. werden damit die Reisen ehemaliger
Héaftlinge und ihrer Angehdrigen zu den Veranstaltungen finanziert). Das Ziel solcher
Anfragen ist klar: Zum einen geht es darum, der Stiftung mit solchen Anfragen zu
beschaftigen und von ihrer eigentlichen Arbeit abzuhalten (die Beantwortung der
Fragen nach den Drittmittelprojekten und den Redner:innen auf Veranstaltungen der
Stiftung band jeweils erhebliche Arbeitszeit mehrerer Mitarbeiter:innen), zum
anderen senden solche Fragen die Botschaft in das eigene Milieu, dass es in den
Gedenkstatten nicht mit rechten Dingen zugehe.

Anfeindungen der Gedenkstdttenarbeit mit linksextremem und/oder mit islamistischem
Hintergrund

Auch von links auBen wie auch aus der islamistischen Szene werden Anfeindungen gegen die
Gedenkstatten Buchenwald und Mittelbau-Dora vorgetragen, wenn auch in deutlich
geringerem Umfang als von rechts aulSen. Seit Jahren befindet sich die Stiftung im
Rechtsstreit mit der MLPD, der sie 2018 untersagte, zur Er6ffnung des Wahlkampfes zur
Europawahl eine Veranstaltung auf dem Gedenkstattengeldande durchzufiihren. Begriindet
wurde das Verbot sowohl aus prinzipiellen Erwagungen (die Gedenkstatte soll nicht fiir
parteipolitische Zwecke genutzt werden) als auch mit Positionen der MLPD, die das
stalinistische Unrecht u.a. im Speziallager Buchenwald leugnen und die das Existenzrecht
Israels in Frage stellen. Ahnliche Positionen werden auch von anderen extrem linken
Splittergruppierungen wie der Kommunistischen Organisation (KO) vertreten, mit der es
bereits mehrfach Konflikte im Zusammenhang mit Gedenkveranstaltungen in der
Gedenkstatte Buchenwald gab, weil sich Angehorige der Gruppierung weigerten, die
Hausordnung anzuerkennen und auf das Zeigen von Parteifahnen zu verzichten. Teilweise
wurden durch die Gedenkstatte Hausverbote ausgesprochen.

Vereinzelt kam es nach dem terroristischen Hamas-Angriff auf Israel zu Vorfallen in der
Gedenkstétte, bei denen Besucher:innen Holocaust-verharmlosende Positionen
verbreiteten, indem sie die israelische Siedlungspolitik und das militarische Vorgehen im
Gaza-Streifen mit dem nationalsozialistischen Mord an den europaischen Juden
gleichsetzten. Im August 2024 postete die Kommunistische Organisation auf ihrem
Telegram-Kanal ein auf dem Parkplatz der Gedenkstatte Buchenwald aufgenommenes
Video, in dem eine junge Frau und ein bekannter pro-Hamas-Aktivist de facto den Holocaust
mit dem israelischen Vorgehen in Gaza gleichsetzten. Nach Aufforderung durch die Stiftung
|6schte die KO das Video (sie hatte keine Drehgenehmigung gehabt); die Stiftung erstattete
zudem Strafanzeige. Das daraufhin eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde jedoch durch
die Staatsanwaltschaft eingestellt.

Folgen fiir die Bildungsarbeit der Gedenkstdtten

Wie sollten Gedenkstadtten und Museen auf die geschilderten Angriffe und Anfeindungen
und den zunehmenden Geschichtsrevisionismus reagieren?

1. Um historische Urteilskraft als Bildungsziel zu starken, ist es nicht nur notig, die
Methoden wissenschaftlicher Quellenkritik zu vermitteln, sondern auch



Medienkompetenz. Dies ist nicht nur Aufgabe der Schulen, sondern auch der
Gedenkstatten und historischen Museen.

Haufig werden geschichtsrevisionistische Mythen, Chiffren und Signalwérter von
Menschen auBerhalb des Milieus gar nicht in ihrer Bedeutung erkannt — oft, weil das
historische Wissen nicht vorhanden ist. Geschichtsrevisionistische Mythen kénnen
sich so ungehindert verbreiten; entsprechende Narrative werden zunehmend
normalisiert. Hier setzt das Projekt ,Geschichte statt Mythen” an, das von der
Stiftung Gedenkstatten Buchenwald und Mittelbau-Dora in Kooperation mit der
Universitat Jena entwickelt wurde. Es verbindet Forschung mit historisch-politischer
Bildung: Systematisch werden durch das Monitoring von Reden, Publikationen und
Social-Media-Posts geschichtsrevisionistische Positionen in der rechtsextremen und
rechtsoffenen Mischszene in Thiringen erfasst und die gangigen
Argumentationsmuster ausgewertet. Dabei fragt das Projekt auch nach dem
Fortwirken geschichtspolitischer Positionen der SED-Propaganda. Die Ergebnisse
werden fortlaufend in einem Blog veréffentlicht. Darin werden nicht nur die gangigen
geschichtsrevisionistischen Legenden vorgestellt, sondern es wird auch deutlich
gemacht, wer sie mit welchen Mitteln und zu welchem Zweck verbreitet. Eintrage
finden sich etwa zu den AfD-Politikern Bjorn Hocke und Jérg Prophet, aber auch zu
Erinnerungsorten der Neuen Rechten wie der , Gedachtnisstatte Guthmannshausen®,
die Geschichtsrevisionismus mit Ahnen-Esoterik verbindet.

Gedenkstatten missen ihre Bildungsarbeit auch im digitalen Raum verstarken. Der
grassierenden Desinformation muss wissenschaftlich fundierte, quellengestiitzte
seriose Information entgegengestellt werden. Ohne zusatzliche finanzielle
Ressourcen ist das nicht machbar; wenn die Online-Angebote ausgebaut werden
sollen, kann das nicht nur durch die P+O- oder Bildungsabteilungen ,,nebenher”
erfolgen.

Die Erinnerungskultur muss sich vom Opferzentrismus |6sen. Sicherlich: Im Zentrum
des Gedenkens im Sinne der Wiirdigung der von den Nationalsozialisten Verfolgten
und Ermordeten stehen die Opfer. Eine Erinnerungskultur, in der historisches Lernen
im Mittelpunkt steht, muss aber viel starker als bisher auch die Tater:innen,
Profiteur:innen und Zuschauer:innen in den Blick nehmen und sich mit der Frage
ihrer Motivationsstruktur auseinandersetzen. Zudem muss sie fragen, wie in der NS-
Gesellschaft das Wechselspiel zwischen der Ausgrenzung von politisch oder
rassistisch Unerwiinschten auf der einen und Integrationsangeboten an die
propagierte ,Volksgemeinschaft” auf der anderen Seite funktionierte: Die Geschichte
der Verfolgungsorte und Mordstatten muss eingebettet werden in eine
Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus. Fiir eine derart erneuerte
Erinnerungskultur sind auch Taterorte und Orte nationalsozialistischer
Selbstinszenierung wichtig.

Im Umgang mit rechtsgerichteten Storern und Angriffen gegen die Erinnerungskultur
missen die Gedenkstatten und Museen eine klare Haltung vertreten — fir den
liberalen, demokratischen Rechtsstaat, fir Vielfalt und Offenheit, fir einen humanen
Umgang miteinander sowie gegen Rassismus und Antisemitismus und alle Versuche,
die NS-Verbrechen zu verharmlosen oder gar zu leugnen. Gegeniber solchen
Positionen darf es keine Neutralitat geben. Das bedeutet, auch in aktuelle politische
Debatten einzugreifen, indem Parallelen, aber auch Unterschiede zwischen dem
Nationalsozialismus und der Neuen Rechten sowie Rechtspopulisten differenziert



http://www.geschichte-statt-mythen.de/

und wissenschaftlich fundiert herausgearbeitet werden. Wer fiir die Zukunft handeln
will, muss die Geschichte begreifen.

In jedem Fall haben die Gedenkstatten und Museen die Aufgabe, der Normalisierung
rechtsextremer und geschichtsrevisionistischer Diskurse in der 6ffentlichen
Auseinandersetzung entgegenzuwirken. Solche Diskurse sind nicht einfach eine
andere Meinung, Gber die man diskutieren kann, sondern sie stellen als Angriffe auf
die reflexive Erinnerungskultur eine wesentliche Grundlage unseres demokratischen
Miteinanders in Frage. Hier ist es besser, klare Kante zu zeigen und Intoleranz sowie
Holocaust-Verharmlosung in die Schranken zu weisen, als solche Positionen durch
ihre Duldung in Gedenkstatten quasi demokratisch zu legitimieren und
gesellschaftsfahig zu machen — auch wenn sich die Provokateure danach als Opfer
angeblicher Ausgrenzung inszenieren. Denn das tun sie ja sowieso.
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Stellungnahme zum Fachgesprach: ,,Aktuelle Herausforderun-
gen der inhaltlichen Gedenkstattenarbeit vor dem Hintergrund
extremistischer Angriffe"

Manja Krausche, Leiterin der Gedenkstatte Ahrensbok

Gedenkstattenlandschaft in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es derzeit 17 aktive Gedenkstatten, Dokumentations- und Lern-
orte, die mit Bildungsarbeit vor allem an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, teil-
weise auch an NS-Tatergeschichte. Charakteristisch fur die Auseinandersetzung am histo-
rischen Ort der Verfolgung ist in Schleswig-Holstein der Umstand, dass es nur kleine,
meist dezentral gelegene Gedenkstatten gibt, darunter drei ehemalige AuRenlager des KZ
Neuengamme. Aktuell wird mit ma3geblicher Unterstutzung durch Bundesmittel das bis-
her grofte Erinnerungsprojekt des Landes entwickelt, das Dokumentationszentrum Cap-
Arcona-Katastrophe in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein). Weitere neue Erinne-
rungs- und Lernorte sind in Vorbereitung, so etwa das Zentrum zur Geschichte Kiels im
20. Jahrhundert.

Das Gros der Gedenkstatten ist in den letzten 25 Jahren entstanden, meist durch burger-
schaftliche Initiativen angestol3en. Trager der Einrichtungen sind ehrenamtliche Vereine
und Initiativen, Kommunen, Kirchen, Stiftungen und Landkreise. Inzwischen haben sich
die Gedenkstatten in verschiedener Hinsicht schrittweise professionalisiert und kdnnen
beispielsweise ihre Arbeit zusehends auf hauptamtliches Personal stitzen. Allerdings ist
die Gedenkstattenlandschaft in Schleswig-Holstein — auch angesichts der aktuellen Her-
ausforderungen — trotz langsamer, aber stetiger Mittelerhbhungen nach wie vor strukturell
massiv unterfinanziert.

Landesweit sind zwei Organisationen tatig, die sich um Finanzierung und Interessenvertre-
tung kimmern: zum einen die 2002 als Stiftung burgerlichen Rechts gegrindete Blrger-
stiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstatten (BGSH), die Gedenkstatten mit institutio-
neller und Projektforderung unterstiutzt; zum anderen die 2012 gegrundete Landesarbeits-
gemeinschaft Gedenkstatten und Erinnerungsorte in Schleswig-Holstein e.V. (LAGSH), die
sich als Lobbyorganisation fur die einzelnen Einrichtungen versteht. Die Gedenkstatte Ah-
rensbok ist Mitglied in der LAGSH und wird von der BGSH institutionell gefordert.

Die Gedenkstatte Ahrensbok

Der historische Ort

Die wechselvolle Geschichte des Hauses beginnt 1883 als Direktionsgebaude einer Zu-
cker-, spater chemischen Fabrik. 1932 bis 1933 diente das Haus dem Freiwilligen Arbeits-
dienst der Jugend des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der weichen musste als Johann
Heinrich Bohmcker, Regierungsprasident im Landesteil Lubeck des Freistaates Olden-
burg, Platz fur ein frihes Konzentrationslager suchte. Vom 3. Oktober bis 5. Dezember



1933 wurden in der einstigen Villa zeitgleich 60 bis 70, insgesamt etwa 300 Haftlinge ein-
gesperrt und taglich im Wegebau eingesetzt. In diesem fruhen KZ kam kein Haftling zu To-
de, jedoch waren die Auswirkungen der Verhore bis zur Stralde zu vernehmen. Ab dem 6.
Dezember wurde das friihe Konzentrationslager in den Ortskern Ahrensbdks verlegt und
eine Schule einquartiert, die Ostern 1934 wieder schloss. Nach kurzzeitiger Einquartierung
Osterreichischer SS-Mitglieder wurde im April 1936 die ,Genossenschaft Flachsroste
GmbH* gegrindet, die ihren Sitz in dem Gebaude hatte. Die Flachsroste, die bis 1956 be-
stand, beschaftigte Zwangsarbeiter*innen aus von der Wehrmacht besetzten Landern,
darunter auch belgische ,Fremdarbeiter®.

Der Tragerverein Gedenkstatte Ahrensbok/ Gruppe 33 e.V.

Nach SchlieBung der Flachsroste drohte das Gebaude zu verfallen. Ende der 1990er-Jah-
re wurde es von der Gruppe 33, einer Ahrensbdker Burgerinitiative, entdeckt. Die Gruppe
organisierte sich als Verein und kaufte das leerstehende Gebaude. Am 8. Mai 2001 wurde
die Gedenkstatte Ahrensbok gegrindet. Jahrelang wurde das Haus mit groRRer Kraftan-
strengung restauriert. Gleichzeitig machten die ehrenamtlich aktiven Mitglieder erstmals in
Ahrensbok die Geschichte des Nationalsozialismus an regionalen Beispielen zum o6ffentli-
chen Thema.

Heute gehoren dem Verein ca. 95 Mitglieder an. Hierunter finden sich Einzelpersonen, Kir-
chengemeinden, Gewerkschaften, Verbande, Unternehmen, Institutionen und die betroffe-
nen Gebietskorperschaften.

Die Gedenkstatte Ahrensbok

Eigentimer und Betreiber der Einrichtung ist der Tragerverein Gedenkstatte Ahrensbok/
Gruppe 33 e.V. Die Gedenkstatte versteht sich als aulerschulischer Lernort, der insbeson-
dere jungen Menschen Geschichte nahebringt. Es ist ein zentrales Anliegen der Vermitt-
lungsarbeit, einen Bogen zu spannen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, um Ge-
schichte mit den Bezugen zur eigenen Lebenswelt erfahrbar zu machen. Anfang, Alltag,
und Ende der nationalsozialistischen Diktatur zwischen 1933 und 1945 werden dabei an
regionalen Beispielen thematisiert, die einen Ankntpfungspunkt bieten, um auch Uberregi-
onale Themen darzustellen. Der Dialog steht im Mittelpunkt der Vermittlungsarbeit, um
Uber historische Inhalte, aber auch Uber aktuelle politische Entwicklungen und eigene Er-
fahrungen ins Gesprach zu kommen.

Die Gedenkstatte Ahrensbok zeigt eine Dauerausstellung zu funf Themen: Das frihe KZ,
NS-Bildung am Beispiel von Ahrensbdk, Zwangsarbeit in Ahrensbok 1939-1945, die Ver-
folgung und Enteignung judischer Blrger*innen sowie den Todesmarsch von Auschwitz
nach

Holstein.

Zudem werden auch immer wieder Sonder- und Wanderausstellungen zu unterschiedli-
chen Themen prasentiert.

2024 zahlte die Gedenkstatte 1.748 Gaste. Darunter waren 392 Schuler*innen, die einen
von unseren Workshops besuchten sowie 398 Erwachsene, die an einer Bildungsveran-



staltung teilnahmen. Unsere traditionellen ,Sonntagsgesprache®, die 2024 18-mal stattfan-
den und u.a. Lesungen, Vortrage und Musikdarbietungen umfassen, besuchten 445 Per-
sonen. Wie bereits in den Jahren zuvor, sind auch 2024 die Besucherzahlen gestiegen.
Viele Angebote der Gedenkstatte Ahrensbdok sind nur durch das grolde ehrenamtliche En-
gagement der Vereinsmitglieder moglich. Erst vor wenigen Jahren konnte mit dem Aufbau
eines kleinen hauptamtlichen Teams begonnen werden. Derzeit arbeiten in der Gedenk-
statte Ahrensbdk vier hauptamtliche Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichen Stundenantei-
len sowie ein Hausmeister, eine Reinigungskraft auf Stundenbasis und drei Honorarkrafte,
die bei Bedarf in der Bildungsarbeit unterstiutzen. Alle Arbeitsvertrage sind zeitlich befris-
tet.

Die Herausforderungen vor Ort

In den 2000er-Jahren, als die Gedenkstatte Ahrensbdk aufgebaut und mit ihren Angebo-
ten in die Offentlichkeit trat, gab es vielfaltige Anfeindungen. Mehrfach zerstort bzw. be-
schadigt wurden auch die Stelen, die entlang der Route des Todesmarsches im Rahmen
der jahrlichen internationalen Jugendbegegnungen aufgestellt wurden. Auf wen die Zersto-
rungen bzw. Beschadigungen zuruckzufuhren sind, konnte nicht geklart werden.

Zu einem zumindest flr Schleswig-Holstein einmaligen Vorfall, kam es bei einer digitalen
Gedenkveranstaltung am 27. Januar 2021. Sechs Rechtsextremist*innen storten die Ver-
anstaltung so massiv, dass sie mehrfach unterbrochen werden musste, bis die entspre-
chenden Personen aus der Veranstaltung entfernt werden konnten. Der Vorfall wurde an-
gezeigt, jedoch wurde das Verfahren eingestellt.

Bei unseren Workshops, Fuhrungen aber auch in Gesprachen mit Einzelbesucher*innen
lassen sich vermehrt geschichtsrevisionistische, die Verbrechen des Nationalsozialismus
marginalisierende Aussagen, gezielte Provokationen, rechtsextreme, rechtspopulistische,
antisemitische und rassistische AuRerungen feststellen. Auch wenn es bisher nur einen
kleinen Teil der Besucher betrifft, haben diese Vorfalle doch in den vergangenen Jahren
stetig zugenommen.

In den sozialen Netzwerken (Instagram und Facebook), in denen die Gedenkstatte Ah-
rensbok aktiv ist, wurden bis 2024 vorrangig Veranstaltungshinweise gepostet. Abwerten-
de Kommentare zur Erinnerungskultur gab es kaum, dies liegt aber vermutlich an der bis-
her eher geringen Reichweite der Kanale sowie am veroffentlichten Inhalt.

In den vergangenen Jahren hat sich die Gedenkstatte Ahrensbok nicht nur als aul3erschu-
lischer Lernort in Schleswig-Holstein und im Landkreis Ostholstein etabliert, sondern ist
auch ein fester Ansprechpartner fur Fragen der Demokratie- und Erinnerungsarbeit gewor-
den. Hier sei beispielhaft auf das vom Landkreis geforderte Projekt ,Aktionsnetzwerk fur
Demokratie und Erinnerung in Ostholstein“ verwiesen, welches von der Gedenkstatte ko-
ordiniert wird. Unter dem Titel ,80 Jahre danach” fihrt das Netzwerk auch 2025 vielfaltige
Veranstaltungen zum Kriegsende und zum Aufbau der Demokratie durch.

Mit der Férderung unserer Gedenkstattenarbeit durch das Land Schleswig-Holstein, den
Landkreis Ostholstein, sowie bei Einzelprojekten durch den Bund, haben wir uns auch da-



zu verpflichtet, sichtbarer nach aul3en zu werden. Dadurch steigt der Bekanntheitsgrad der
Gedenkstatte Ahrensbok weiter und immer mehr Menschen interessieren sich fur unsere
Arbeit. Dies schlief3t gleichwohl die Menschen mit ein, die uns nicht wohlgesonnen sind
und unsere Inhalte sowie Positionen nicht teilen.

Forderungen an die Politik

An die Gedenkstatte Ahrensbok werden immer vielfaltigere Anforderungen gestellt und
diese gehen weit Uber die historisch-politische Vermittlungsarbeit hinaus. Unsere kleine
Gedenkstatte ist daflir weder personell noch finanziell hinreichend ausgestattet. Mit grol3er
Kraftanstrengung und dank der Unterstutzung von Land und Landkreis sowie vieler Spen-
der*innen kénnen wir die jahrlich notwendige Summe fur den Unterhalt des Hauses sowie
die wenigen hauptamtlichen Stellen, die insgesamt 102 Wochenarbeitsstunden umfassen,
aufbringen. Zusatzlich missen weitere Sachmittel eingeworben werden. Die Gedenkstat-
tenleitung sowie der ehrenamtliche Vorstand kommen hier regelmaRig an seine Grenzen.
Eine groRe Erleichterung ware es bereits, wenn Projektférderzeitraume mehr als 12 Mona-
te umfassen wirden bzw. mehr institutionelle Férderung moglich ware. Die Bundeslander
und Kommunen mussten entsprechend finanziell dafur ausgestattet werden.

Die Summe, die derzeit fur die Gedenkstattenforderung im Land Schleswig-Holstein zur
Verfugung steht, ist hinsichtlich der Vielzahl der Aufgaben und der Struktur der Gedenk-
stattenlandschaft sowie im Vergleich mit den anderen Bundeslandern sehr gering. Hier
muss dringend mehr getan und der Etat aufgestockt werden.

Weitere Mitarbeiter*innen kdnnen wir fur die Gedenkstatte oft nur durch Forderprojekte ge-
winnen, die auch eine Personalstelle beinhalten. Viele Forderantrage und Richtlinien sind
fur kleine Hauser zu komplex und aufwendig, teilweise sind sie gar nicht zu erfullen. Auch
der Eigenanteil, der erbracht werden muss, sorgt nicht selten dafur, dass kein Antrag ge-
stellt werden kann. Eine deutliche Erleichterung ware ein niedrigschwelliges Antragsver-
fahren und die Moglichkeit des Einbringens unbarer Leistungen, wie Arbeitszeiten Ehren-
amtlicher oder anderer Gedenkstattenmitarbeiter*innen, als Eigenmittel.

Ein ,Digitalpakt® fir kleine Gedenkstatten besonders im landlichen Raum ist winschens-
wert. Derzeit werden die digitalen Angebote der Gedenkstatte durch das Ehrenamt geleis-
tet. Dem hohen Stellenwert, den digitale Vermittlung, aber auch digitale Offentlichkeitsar-
beit mittlerweile einnimmt, kdnnen wir hier nicht gerecht werden. Es fehlt sowohl an der In-
frastruktur (schnelle Internetverbindung, keine Netzabdeckung, fehlende Hardware) als
auch an den personellen Kapazitaten.

Weiterbildungsangebote und Argumentationstrainings sind hinsichtlich Rechtsextremis-
mus, Extremismus, Antisemitismus, Rassismus fur die (digitale) Vermittlungsarbeit, fur
Moderationstatigkeiten in Sozialen Netzwerken sowie in der Demokratiearbeit notwendig -
und zwar fur hauptamtlich als auch fur ehrenamtlich Tatige.

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die Sicherung der Gedenkstatte und des Aul3engelan-
des selbst vor dem Zugriff Unbefugter und die Deckung der dadurch entstehenden Unter-

haltskosten. Das kann nicht allein die Aufgabe der Einrichtung selbst sein, sondern ist viel-
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mehr auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit, zumal viele Einrichtungen wie auch die
Gedenkstatte Ahrensbok unter Denkmalschutz stehen. Finanzielle Unterstitzung fur die
Einrichtung von statischen Sicherheitssystemen, Alarmanlagen, Beleuchtung, Brand-
schutzmalinahmen sowie deren Unterhalt sollte ebenso mdglich sein wie ein schnelles
Eintreffen der Polizei und Feuerwehr im Notfall. Besonders im abgelegenen landlichen Be-
reich ist dies haufig nicht der Fall.

Ahrensbok, 20. Januar 2025
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“Aktuelle Herausforderungen der inhaltlichen Gedenkstattenarbeit vor dem Hintergrund
extremistischer Angriffe*

Prof. Dr. Axel Drecoll, Leitung der Stiftung Brandenburgische Gedenkstétten
Vorbemerkungen

Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstatten umfasst sieben Gedenkstatten: Sachsenhausen,
Ravensbriick, Belower Wald, Brandenburg an der Havel, Brandenburg-Gérden, Potsdam-
LeistikowstraBe und Lieberose in Jamlitz. Die Stiftung hat die satzungsmaBige Aufgabe, an Terror,
Krieg und Gewaltherrschaft zu erinnern und die 6ffentliche Auseinandersetzung mit diesen
Themen zu fordern. Sie ist dafur verantwortlich, den Opfern und Hinterbliebenen ein wurdiges
Gedenken zu ermdglichen. Die Gedenkstatten sind als Orte einer lebendigen Erinnerungskultur
in die lokale Umgebungsgesellschaft eingebettet. Zu ihrem Auftrag gehort, eng mit
Opferverbanden, Institutionen der politischen Bildung und verschiedenen Initiativen
zusammenzuarbeiten. Zum Kooperationsnetzwerk der Stiftung gehoren zahlreiche Einrichtungen
auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene, die sich fir eine kritisch-reflexive und
multiperspektivische Geschichtsaufarbeitung in den Diensten von Demokratie, der Wahrung der
Menschenrechte und eines respektvollen, solidarischen Miteinanders einsetzen.

Angriffe auf die Gedenkstattenarbeit

Angriffe auf die inhaltliche Arbeit an und von Gedenkstatten duBern sich in unterschiedlicher
Weise: Dazu gehoren Sachbeschadigungen, Propagandadelikte, Hassreden im Internet oder in
Social-Media Portalen, Drohmails an Mitarbeitende oder anonyme Mitteilungen auf Einwurf-
Postkarten.

Besonders haufig sind verbale Angriffe gegen Minderheiten oder entsprechende schriftliche
AuBerungen, vor allem antisemitische, aber auch antiziganistische, homophobe oder rassistisch-
fremdenfeindliche Injurien.

Insgesamt haben solche extremistischen Vorfalle in den letzten Jahren erheblich zugenommen.
Waren etwa in der Gedenkstatte Sachsenhausen bis 2022 noch ca. 12 Vorkommnisse zu
verzeichnen, so stieg die Anzahl im Jahr 2023 auf 31 an, um dann im letzten Jahr auf 52
anzuwachsen.

Propagandadelikte treten vorwiegend in Form von eingeritzten oder aufgemalten Hakenkreuzen,
dem Bekleben oder Beschadigungen von Ausstellungen bzw. Schmierereien in Gasteblchern auf.
In Bezug auf verbale oder gestische Angriffe sind das Zeigen des Hitler-GruBes,
geschichtsrevisionistische bzw. NS-verharmlosende AuBerungen im Rahmen von gefiihrten
Rundgangen oder Seminaren zu nennen oder Anlass-bezogene Beleidigungen und
Diffamierungen, etwa im Rahmen von Gedenkfeiern, die dem Andenken von spezifischen
Opfergruppen gewidmet sind.

Konkrete Beispiele fur solche Art von Angriffen sind auf den Feedback-Postkarten in
Sachsenhausen etwa: “Wann wird Sachsenhausen wieder eroffnet, ware notig?!”, “Sieg Heil,
Hochlebe der Fuhrer” oder “Hitler soll wieder kommen”. Im Rahmen einer Einladung zu einer
Gedenkveranstaltung fur queere Haftlinge im letzten Jahr war die Gedenkstatte gezwungen,
wegen zahlreicher offen formulierter Beleidigungen und Schmahungen die Kommentarfunktion
ihrer Social-Media-Kanale zu schlieBen und abzuschalten. Problematische Situationen bei
padagogischen Programmen gab es sowohl in Sachsenhausen als auch in der Gedenkstatte
Ravensbrlck in Flrstenberg an der Havel. Dort wird das padagogische Personal zunehmend mit
der Tatsache konfrontiert, dass Lehrkrafte sich Uuber rechtsextreme und
geschichtsrevisionistische Hintergriinde und Einstellungen bei Schilerinnen und Schilern



beklagen. In der jungeren Vergangenheit sahen sich Lehrkrafte gezwungen den Besuch an der
Gedenkstatte abzusagen, da sie beflirchten mussten, dass die Jugendlichen sich vor Ort nicht
angemessen Verhalten oder das geplante Programm boykottieren wirden. Andere Lehrkrafte
berichten, dass sie mitunter Angst vor den Elterngesprdchen oder Reaktionen aus der
Elternschaft haben, da ihre Schuler:innen aus rechtsextremen (Reichsburger) Elternhausern
stammen. Auch berichten Lehrkrafte, dass sie die Exkursion zur Gedenkstatte als eine letzte
Maoglichkeit der Intervention sehen, mit der sie rechtsextreme Schuler:innen ,bekehren‘ wollen.
In Ravensbruck und Sachsenhausen berichten Guides vereinzelt von schwierigen Fuhrungen, in
denen Verbrechenskontexte grundsatzlich angezweifelt und die Sinnhaftigkeit der Aufarbeitung
an sich mit dem Verweis auf das negative Andenken der eigenen Vorfahren infrage gestellt
werden.

Herausforderungen

Die deutlich erhdhten Anforderungen, die daraus fur die Gedenkstattenarbeit entstehen, sind
vielfaltig. Die Bildungsarbeit von Gedenkstatten umfasst das Lehren und Lernen Uber die
Geschichte eines historischen Tatortes sowie den Bezug zur Lokalhistorie und deren Einordnung
in umfassendere geschichtliche und gesellschaftlich-politische Kontexte. Dabei zielt die
Bildungsarbeit auf die kritische Reflexion von Geschichte. Sie soll Fragen evozieren und den Blick
far die Aussagefahigkeit von Quellen schulen. Eine solche Herangehensweise ist allerdings nur
moglich, wenn Fragen und Bemerkungen nicht darauf abzielen, die Sinnhaftigkeit der
Beschaftigung mit den von Deutschen verursachten Gewaltverbrechen grundsatzlich in Frage zu
stellen, die NS-Verbrechen anzuzweifeln oder sie durch unzuldssige Gleichsetzungen zu
verharmlosen. Selbstverstandlich kdnnen und werden strafrechtlich relevante Sachverhalte zur
Anzeige gebracht. Eine sinnvolle padagogische Arbeit ist unter solchen Umstanden allerdings
schwer oder gar nicht mehr maglich.

Die Durchfuhrung von Gedenkveranstaltungen steht ebenfalls vor groBen Herausforderungen.
Gedenkveranstaltungen sollen eine breite nationale und internationale Offentlichkeit, nicht
zuletzt Uberlebenden und deren Angehérigen einen sicheren und wiirdigen Rahmen fir das
Erinnern und das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus bieten. Fiir Uberlebende und
deren Angehdrige sind Angriffe auf die Erinnerungskultur haufig gleichbedeutend mit Angriffen auf
ihr persoénliches Schicksal oder das ihrer Angehdrigen und eine Negierung der Anerkennung ihrer
Leiden oder dem ihrer Anverwandten. Flr Personen, die bereits Erfahrungen mit rechtsextremer
oder rassistischer Gewalt gemacht haben oder potenziell davon betroffen sind, kdnnen auch
konkrete Angste vor physischen Ubergriffen eine Rolle spielen. Das war und ist bei Opfergruppen
wie Judinnen und Juden oder Sinti und Roma leider an der Tagesordnung, gilt aber auch fur queere
Menschen, wie Angriffe nach der Gedenkveranstaltung und des anschlieBenden Christopher
Street Day in Oranienburg vergangenen September zeigen.

Haufig kdnnen wir den Tatbestand dokumentieren, die Urheberschaft aber nicht mehr konkret
feststellen - etwa bei Sachbeschadigungen. Dennoch lassen unseres Erachtens politische
Entwicklungen Ruckschlusse auf die wachsende Zahl von Delikten zu. So kédnnen wir davon
ausgehen, dass haufig vorgetragene AuBerungen von Politikern der AfD mit Geschichtsbezug,
seien es historisch haltlose Hypothesen, verharmlosende Gleichsetzungen oder Forderungen
nach positiven Bewertungen der Wehrmacht als Teil der NS-Eroberungskriegsmaschinerie, nicht
ohne Wirkung auf das Geschichtsbild von Jugendlichen und Erwachsenen bleiben. Klar ist, dass
solche Einlassungen den Bemulhungen der Gedenkstattenarbeit entgegenstehen und die



Opferverbande bzw. Angehorige in vielen Teilen der Welt — zum Teil erheblich - beunruhigen. Es ist
wohl auch nicht zu weit gegriffen, einen Zusammenhang zwischen den Angriffen auf queeres
Leben und Landtagseingaben zu sehen, die sich, wie der der AfD in Brandenburg im August letzten
Jahres, explizit gegen gesellschaftliche Vielfalt und Vielfalt unterstitzende Institutionen richtet.
Hinzu kommt, dass es sich bei den Angriffen auf bestimmte Gruppen auch um ein internationales
Phanomen handelt. So hatten viele in englischer Sprache verfasste Feedback-Postkarten in
Sachsenhausen eine dezidiert antisemitische StoBrichtung, weil sie die NS-Verbrechen implizit
oder explizit mit der israelischen Kriegsfliihrung gleichsetzen und am Ort kaum vorstellbarer
Verbrechen an Judinnen und Juden diese wegen ihrer Zugehdrigkeit zum Judentum fur die
Situation im Nahen Osten verantwortlich machen. So erklart sich auch die Zunahme
offensichtlich antisemitisch motivierter Vorfalle nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober
2023.

Lernen uber Demokratie an Gedenkstatten

Es muss an dieser Stelle eine zentrale Botschaft vieler Uberlebender Manner und Frauen der
Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrick besonders hervorgehoben werden, die
sich nach dem Ende des NS-Regimes wieder an den Orten ihres Martyriums zusammengefunden
hatten und die deren Angehorige heute nachdrucklich betonen. Die Nationalsozialisten hatten die
Opfer aufgrund des kruden und gefadhrlichen Irrglaubens, es lasse sich eine homogene
Volksgemeinschaft herstellen, aus zahlreichen Nationen an Schreckensorten wie den
Konzentrationslagern zusammengepfercht. Sie waren als rassisch und kulturell anders und damit
unerwinscht oder als politisch missliebig diffamiert worden. Nach dem Krieg fanden sie sich als
Solidargemeinschaft auf freiwilliger Basis zusammen um ein Zeichen daflr zu setzen, dass
nationale Grenzen uberwunden werden konnen und ein respektvolles Miteinander in der
Anerkennung von kultureller und religidoser Vielfalt nicht nur moglich, sondern fur das freiheitlich-
demokratische Zusammenleben unabdingbar ist.

Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstatten sieht es daher als ihre zentrale Aufgabe an,
kritische Geschichtsreflexion auf der Grundlage der Achtung der individuellen Wurde und des
respektvollen Umgangs zu ermdglichen. Sie handelt damit nicht nur ihrem Stiftungsauftrag
geméaB, sondern auch in Ubereinstimmung mit parlamentarischen Beschlissen auf
Bundesebene. So heiflt es etwa in dem im Jahr 2018 verabschiedeten Koalitionsvertrag: ,,Unsere
Geschichte mahnt uns, antidemokratischem, rassistischem und nationalistischem Gedankengut
entschieden zu begegnen.”

Insgesamt beeinflusst die Zunahme geschichtsrevisionistischer, volkisch-nationalistischer,
antisemitischer, homophober, antiziganistischer und fremdenfeindlicher Einstellungen und eine
entsprechende Verrohung der Sprache, die sich gerade in den Social-Media-Kanalen auch der
Gedenkstatten bemerkbar machen, die Arbeit der Stiftung nachhaltig. Es kommt zu Stérungen
von Gedenkveranstaltungen und Bildungsprogrammen, Vandalismus, Strafanzeigen und einer
zunehmenden Relevanz juristischer Sachverhalte und Auseinandersetzungen, die erhebliche Zeit
und Ressourcen binden.

Schlussbemerkungen

Die angefuhrten Aspekte verdeutlichen die enormen Herausforderungen flur die
Gedenkstattenarbeit. Sie hat mit einem sich verdndernden politischen Umfeld auf regionaler,
nationaler und internationaler Ebene zu kampfen, das kritische Reflexion von Geschichte zum Teil
erschwert und erheblich behindert. Das in der Vermittlung tatige Personal, das zunehmend mit



schwierigen Situationen konfrontiert wird, muss qualifiziert und in regelmaBigen Weiterbildungen
geschult werden. Die Durchfuhrung von Gedenkveranstaltungen wird komplizierter, verstarkt
mussen relativierende oder verharmlosende Geschichtsbilder aufgegriffen und dekonstruiert
werden. Opferverbdnde und der Stiftung nahestehende Partnerinnen und Partner missen - auch
einer breiten Offentlichkeit, gegeniiber - unterstiitzt werden. Ebenso gilt es, im Sinne einer
kritischen Reflexion der Vergangenheit und der Aufarbeitung der NS-Verbrechen und anderer
Formen der Gewaltherrschaft an einem breiten gesellschaftlichen Dialog teilzuhaben und klar
Stellung zu beziehen.

Gedenkstatten bendtigen eine funktionierende Infrastruktur, um an den historischen Tatorten
kritische Reflexion und Kompetenzerwerb im Umgang mit Geschichte zu ermdglichen. Neben
dem Erhalt der historischen Bausubstanz braucht es Raumlichkeiten und technische
Ausstattung, nur so kann eine Geschichtsdidaktische Vermittlung auf Héhe der Zeit stattfinden.

Gedenkstatten sind besonders auf Netzwerkstrukturen angewiesen, nur in Zusammenarbeit mit
anderen Bildungsinstitutionen kann der Zusammenhang zwischen Geschichtsaufarbeitung und
demokratischer Verfasstheit einschlieBlich ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Vielfalt breit
vermittelt werden. Um den gegenwartigen Herausforderungen einer komplexen Didaktisierung
auch im digitalen Raum begegnen zu kénnen, wird vermehrt wissenschaftliche Expertise sowie
padagogisches Personal bendtigt. Die Zusammenarbeit mit den lokalen Polizeibehdérden ist
kooperativ und gut, mit Blick auf die aktuelle Tendenz, gesteigerte Anzahl extremistischer Angriffe
auf Gedenkstatten, wird die Stiftung ihre Sicherheitskonzepte und MaBnahmen ausbauen
mussen. Um den nachweislich immer groBer werdenden Anforderungen an die Gedenkstatten
und ihre Vermittlungsarbeit gerecht werden zu kénnen, benodtigen wir dringend die Unterstltzung
unserer Mittelgeber dabei neben dem Land Brandenburg vor allem auch die Unterstutzung des
Bundes.
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Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung

Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung

Entwurf eines Sechsten Gesetzes
zur Verbesserung rehabilitie-
rungsrechtlicher Vorschriften fir
Opfer der politischen Verfolgung
in der ehemaligen DDR

Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
besserung rehabilitierungsrechtli-
cher Vorschriften fur Opfer der
politischen Verfolgung in der ehe-
maligen DDR und zur Anderung
weiterer Vorschriften

Vom ...

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des
Bundesrates das folgende Gesetz be-
schlossen:

Der Bundestag hat mit Zustimmung des
Bundesrates das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Artikel 1

Gesetz Uber die Stiftung ftr
ehemalige politisch Verfolgte

Gesetz Uber die Stiftung fur
ehemalige politisch Verfolgte

(StepVG)

(StepVG)

§1

81

Stiftung flr ehemalige politisch Ver-
folgte

Stiftung fur ehemalige politisch Ver-
folgte

(1) Die nach § 15 des Haftlingshilfege-
setzes in der bis einschlie3lich 31. Dezem-
ber 2024 geltenden Fassung unter dem Na-
men ,Stiftung fir ehemalige politische Haft-
linge® errichtete rechtsfahige Stiftung des 6f-
fentlichen Rechts wird unter dem Namen
,Stiftung fur ehemalige politisch Verfolgte*
fortgefuhrt.

(1) Die nach § 15 des Haftlingshilfege-
setzes in der bis einschlie3lich 30. Juni
2025 geltenden Fassung unter dem Namen
,Stiftung fir ehemalige politische Haftlinge*
errichtete rechtsfahige Stiftung des o6ffentli-
chen Rechts wird unter dem Namen ,Stif-
tung fur ehemalige politisch Verfolgte® fort-
geflhrt.

(2) Die Stiftung verfolgt ausschlief3lich
und unmittelbar steuerbegiinstigte Zwecke
im Sinne der 88 51 bis 68 der Abgabenord-
nung.

(2) unveréandert

(3) Der Sitz der Stiftung wird durch die
Satzung nach 8 5 Absatz 4 bestimmt.

(3 unverandert
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§2

§2

Aufgaben der Stiftung

unverandert

(1) Die sStiftung gewéhrt Unterstit-
zungsleistungen

1. aus einem im Haushaltsplan vorgese-
henen Hartefallfonds fur Opfer politi-
scher Verfolgung in der Sowijetischen
Besatzungszone und der Deutschen
Demokratischen Republik auf der
Grundlage einer von der oder dem Bun-
desbeauftragten fur die Opfer der SED-
Diktatur beim Deutschen Bundestag zu
erlassenden Richtlinie sowie

2. nach 8 18 des Strafrechtlichen Rehabi-
litierungsgesetzes.

(2) Auf Unterstitzungsleistungen nach
Absatz 1 Nummer 1 besteht kein Rechtsan-
spruch. Diese Leistungen sind bei Sozial-
leistungen, deren Zahlung von anderen Ein-
kommen abhéangig ist, nicht als Einkommen
zu berucksichtigen.

§3

§3

Finanzierung der Stiftung

Finanzierung der Stiftung

(1) Einlagen in das Stiftungsvermdgen
sind zulassig.

(1) unverandert

(2) Die Verwaltungskosten der Stiftung
tragt der Bund. Sie sind im Einzelplan des
Deutschen Bundestages in dem Kapitel
Uber die Bundesbeauftragte oder den Bun-
desbeauftragten fur die Opfer der SED-Dik-
tatur beim Deutschen Bundestag auszuwei-
sen.

(2) unveréandert

(3) Die Stiftung ist berechtigt, Mittel
von dritter Seite anzunehmen.

(3) Die Stiftung ist berechtigt, Mittel
von dritter Seite anzunehmen. Diese Mittel
kénnen fir Unterstitzungsleistungen
auf der Grundlage einer von der oder
dem Bundesbeauftragten fur die Opfer
der SED-Diktatur beim Deutschen Bun-
destag erlassenen Richtlinie verwendet
werden.
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§4

§4

Stiftungsorgane

unverandert

(1) Organe der Stiftung sind

1. der Stiftungsrat und

2. der Stiftungsvorstand.

(2) Die Mitglieder der Organe werden
ehrenamtlich tétig; sie haben Anspruch auf
Ersatz ihrer notwendigen Auslagen.

§5

§5

Stiftungsrat

Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat besteht aus zwolf
Mitgliedern. Die oder der Bundesbeauf-
tragte fur die Opfer der SED-Diktatur beim
Deutschen Bundestag und das Bundesmi-
nisterium der Justiz benennen jeweils drei
Mitglieder. Die oder der Bundesbeauftragte
fur die Opfer der SED-Diktatur beim Deut-
schen Bundestag beruft weitere sechs Mit-
glieder, die moglichst Betroffene politischer
Verfolgung in der Sowjetischen Besat-
zungszone oder der Deutschen Demokrati-
schen Republik sein sollen. Fir jedes Mit-
glied wird ein Stellvertreter benannt oder be-
rufen.

(1) Der Stiftungsrat besteht aus zwolf
Mitgliedern. Die oder der Bundesbeauf-
tragte fur die Opfer der SED-Diktatur beim
Deutschen Bundestag und das Bundesmi-
nisterium der Justiz benennen jeweils drei
Mitglieder. Die oder der Bundesbeauftragte
fur die Opfer der SED-Diktatur beim Deut-
schen Bundestag beruft weitere zwei Mit-
glieder. Der Deutsche Bundestag wahlt
vier Mitglieder. Die Mitglieder nach Satz 3
und 4 sollen mdglichst Betroffene politi-
scher Verfolgung in der Sowjetischen Besat-
zungszone oder der Deutschen Demokrati-
schen Republik sein. Fir jedes Mitglied wird
ein Stellvertreter benannt, berufen oder ge-
wahlt.

(2) Der Stiftungsrat wahlt aus seiner
Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter. Der Vorsitzende wird aus den
nach Absatz 1 Satz 2 benannten Mitglie-
dern gewabhilt.

(2) unveréandert

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des
Stiftungsrats und ihrer Stellvertreter betragt
vier Jahre. Scheidet ein Mitglied oder ein
Stellvertreter vorzeitig aus, so wird fir den
Rest seiner reguldren Amtszeit ein Nachfol-
ger benannt oder berufen. Wiederholte Be-
stellungen sind zulassig.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des
Stiftungsrates und ihrer Stellvertreter be-
tragt vier Jahre. Scheidet ein Mitglied oder
ein Stellvertreter vorzeitig aus, so wird fur
den Rest seiner reguldren Amtszeit ein
Nachfolger benannt, berufen oder gewahlt.
Wiederholte Bestellungen sind zuldssig.
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(4) Der Stiftungsrat erlasst die Satzung
der Stiftung. Sie bedarf der Genehmigung
der oder des Bundesbeauftragten fur die
Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen
Bundestag sowie des Bundesministeriums
der Justiz im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen.

(4) unverandert

(5) Der Stiftungsrat beschlief3t tber
alle grundsatzlichen Fragen, die zum Aufga-
benbereich der Stiftung gehdren, und tber-
wacht die Tatigkeit des Stiftungsvorstandes.
Der Stiftungsrat gibt sich eine Geschaftsord-
nung.

(5) unverandert

(6) Der Stiftungsrat ist beschlussféahig,
wenn die Halfte seiner Mitglieder anwesend
ist. Er beschliel3t mit einfacher Mehrheit.

(6) unverandert

§6

§6

Stiftungsvorstand

unverandert

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus
seinem Vorsitzenden und drei weiteren Mit-
gliedern. Der Stiftungsrat wahlt den Vorsit-
zenden und die weiteren Mitglieder des Stif-
tungsvorstandes auf die Dauer von zwei
Jahren. Die Wiederwahl ist zulassig. Schei-
det der Vorsitzende oder ein weiteres Mit-
glied des Stiftungsvorstandes vorzeitig aus,
so wird fir den Rest seiner regularen Amts-
zeit vom Stiftungsrat ein Nachfolger ge-
wahlt.

(2) Der Vorsitzende und die weiteren
Mitglieder des Stiftungsvorstandes kénnen
nicht Mitglieder des Stiftungsrates oder de-
ren Stellvertreter sein.

(3) Der Stiftungsvorstand fuhrt die Ge-
schéafte der Stiftung und vertritt diese ge-
richtlich und auf3ergerichtlich; das N&ahere
regelt die Satzung. Nach Ablauf seiner
Amtszeit fuhrt der Stiftungsvorstand die Ge-
schafte bis zum Zusammentritt des neu ge-
wahlten Stiftungsvorstandes weiter.

(4) Fur die Beschlisse des Stiftungs-
vorstandes gilt 8 5 Absatz 6 entsprechend.
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§7

§7

Ausschuss zur Entscheidung tber An-
trage auf Unterstiitzungsleistungen

unverandert

(1) Zur Entscheidung tiber Antrage auf
Unterstitzungsleistungen nach § 2 wird bei
dem Stiftungsvorstand ein Ausschuss gebil-
det.

(2) Der Ausschuss besteht aus

1. dem Vorsitzenden des Stiftungsvor-
standes oder dessen Stellvertreter als
Vorsitzendem des Ausschusses und

2. zwei ehrenamtlichen Beisitzern.

(3) Einer der Beisitzer soll mdglichst
Betroffener politischer Verfolgung in der
Sowijetischen Besatzungszone oder der
Deutschen Demokratischen Republik sein.

(4) Die Beisitzer werden vom Stif-
tungsrat auf die Dauer von zwei Jahren ge-
wahlt. Sie werden von dem Vorsitzenden
des Ausschusses auf die gewissenhafte und
unparteiische Wahrnehmung ihrer Amtsob-
liegenheiten verpflichtet.

(5) Uber Antrage nach Absatz 1 ent-
scheidet der Ausschuss durch Bescheid.

(6) Der Stiftungsrat darf die Entschei-
dung Uber Antrédge nach Absatz 1 teilweise
auf den Vorsitzenden des Stiftungsvorstan-
des oder dessen Stellvertreter tbertragen.
Uber die Ablehnung eines Antrags entschei-
det stets der Ausschuss.

§8

§8

Widerspruchsausschuss

unverandert

(1) Zur Entscheidung uber Widerspri-
che gegen Bescheide des Ausschusses
nach 8 7 wird ein Widerspruchsausschuss
gebildet.

(2) Der Widerspruchsausschuss be-
steht aus
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1. einem vom Stiftungsrat aus seiner Mitte
gewdahlten Mitglied als Vorsitzendem
des Widerspruchsausschusses und

2. zwei ehrenamtlichen Beisitzern.

Der Stiftungsrat wahlt aus seiner Mitte einen
stellvertretenden Vorsitzenden des Wider-
spruchsausschusses; dieser vertritt den
Vorsitzenden, falls dieser verhindert ist.

(3) Der \Vorsitzende des Wider-
spruchsausschusses sowie sein Stellvertre-
ter missen die Befahigung fir den héheren
Verwaltungsdienst besitzen. Die Beisitzer
des Ausschusses nach 8§ 7 kdnnen nicht zu-
gleich Mitglieder des Widerspruchsaus-
schusses sein; im Ubrigen gilt § 7 Absatz 3
und 4 entsprechend.

§9

§9

Aufsicht Gber die Stiftung; Berichts-
pflicht

Aufsicht tber die Stiftung; Berichts-
pflicht

(1) Die Stiftung untersteht hinsichtlich
ihrer Aufgaben nach §2 Absatz1 Num-
mer 2 der Rechts- und Fachaufsicht des
Bundesministeriums der Justiz. Im Ubrigen
untersteht die Stiftung der Rechts- und
Fachaufsicht der oder des Bundesbeauf-
tragten fur die Opfer der SED-Diktatur beim
Deutschen Bundestag.

(1) Die Stiftung untersteht hinsichtlich
ihrer Aufgaben nach §2 Absatz1 Num-
mer 2 der Rechtsaufsicht des Bundesmi-
nisteriums der Justiz. Im Ubrigen untersteht
die Stiftung der Rechtsaufsicht der oder
des Bundesbeauftragten fiir die Opfer der
SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte flr
die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen
Bundestag berichtet dem Deutschen Bun-
destag in dem Gesamtbericht gemal § 2
Absatz 1 Satz 1 des SED-Opferbeauftrag-
tengesetzes Uber die Rechts- und Fachauf-
sicht nach Absatz 1 Satz 2.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte flr
die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen
Bundestag berichtet dem Deutschen Bun-
destag in dem Gesamtbericht gemaR §2
Absatz 1 Satz 1 des SED-Opferbeauftrag-
tengesetzes Uber die Rechtsaufsicht nach
Absatz 1 Satz 2.

§10

§10

Aufhebung der Stiftung

unverandert

Bei der Aufhebung der Stiftung vorhan-
denes Vermogen flie3t dem Bund zu.
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§11

§11

Ubergangsvorschriften

Ubergangsvorschriften

(1) Bis zum Erlass neuer Regelungen
gelten die Regelungen betreffend die Stif-
tung, die der Stiftungsrat oder der Stiftungs-
vorstand der Stiftung flur ehemalige politi-
sche Haftlinge erlassen hat, fur die Stiftung
fur ehemalige politisch Verfolgte fort.

(1) unverandert

(2) Entscheidungen der Stiftung fur
ehemalige politische Haftlinge, die diese auf
der Grundlage des bis einschlief3lich 31. De-
zember 2024 geltenden Rechts getroffen
hat, gelten als Entscheidungen der Stiftung
fur ehemalige politisch Verfolgte fort.

(2) Entscheidungen der Stiftung fir
ehemalige politische Haftlinge, die diese auf
der Grundlage des bis einschlie3lich
30. Juni 2025 geltenden Rechts getroffen
hat, gelten als Entscheidungen der Stiftung
fur ehemalige politisch Verfolgte fort.

(3) Die Mitglieder des Stiftungsrates,
des Stiftungsvorstandes, des Ausschusses
und des Widerspruchsausschusses der Stif-
tung fir ehemalige politische Héaftlinge blei-
ben Uber den 31. Dezember 2024 hinaus bis
zum Ende ihrer jeweiligen Amtszeit im Amt.

(3) Die Mitglieder des Stiftungsvor-
standes, des Ausschusses und des Wider-
spruchsausschusses der Stiftung fur ehe-
malige politische Haftlinge sowie ihre Stell-
vertreter bleiben Uber den 30. Juni 2025
hinaus bis zum Ende ihrer jeweiligen Amts-
zeit im Amt.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des
Stiftungsrates der Stiftung fur ehemalige
politische Haftlinge und ihrer Stellvertre-
ter endet abweichend von 85 Absatz 3
Satz 1 mit Beginn des 1. Juli 2025.

Artikel 2

Artikel 2

Anderung des Haftlingshilfege-
setzes

Anderung des Haftlingshilfege-
setzes

Das Haftlingshilfegesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993
(BGBI. I S. 838), das zuletzt durch Artikel 9
des Gesetzes vom 12. Dezember 2019
(BGBI. I S. 2652) geandert worden ist, wird
wie folgt geéndert:

Das Haftlingshilfegesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993
(BGBI. I S. 838), das zuletzt durch Artikel 9
des Gesetzes vom 12. Dezember 2019
(BGBI. I S. 2652) geandert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

1. 84 wird wie folgt geandert:

a) Der Uberschrift werden ein Se-
mikolon und das Wort ,,Verord-
nungsermachtigung“ angefligt.
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b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

»(6)Beim  Vorliegen be-
stimmter schadigender Ereig-
nisse und bestimmter gesund-
heitlicher Schadigungen des An-
tragstellers wird die Wahr-
scheinlichkeit des ursachlichen
Zusammenhangs vermutet. Das
Bundesministerium des Innern
und fur Heimat bestimmt durch
Rechtsverordnung im Einver-
nehmen mit dem Bundesminis-
terium fir Gesundheit und dem
Bundesministerium fir Arbeit
und Soziales sowie im Beneh-
men mit der oder dem Bundes-
beauftragten fur die Opfer der
SED-Diktatur beim Deutschen
Bundestag unter Beachtung des
aktuellen Standes der medizini-
schen Wissenschaft, welche
schadigenden Ereignisse und
welche gesundheitlichen Scha-
digungen solche im Sinne des
Satzes 1 sind.“

1. Die 88 15 bis 25 werden aufgehoben.

2. unverandert

2. In & 25b wird die Angabe ,und § 18“ ge-
strichen.

3. unverandert

Artikel 3

Artikel 3

Anderung des Strafrechtlichen
Rehabilitierungsgesetzes

Anderung des Strafrechtlichen
Rehabilitierungsgesetzes

Das Strafrechtliche Rehabilitierungsge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Dezember 1999 (BGBI. | S. 2664),
das zuletzt durch ... [Artikel 15 Absatz 4 des
Entwurfs eines Gesetzes zur Einfihrung ei-
ner Kindergrundsicherung, Bundestags-
drucksache 20/9092] geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

Das Strafrechtliche Rehabilitierungsge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Dezember 1999 (BGBI. | S. 2664),
das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes
vom 2. Juni 2021 (BGBI. | S. 1387) gean-
dert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. &1 Absatz 6 wird wie folgt geédndert:
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a) In Satz 2 werden nach dem Wort
,Gesetzes“ die Worter ,,in der
zum Zeitpunkt der Entscheidung
uber den erneuten Antrag gel-
tenden Fassung“ eingefligt.

b) Die folgenden Séatze werden an-
gefugt:

»Hat ein erneuter Antrag nach
Satz 2 Erfolg, so sind Leistun-
gen, die der Antragsteller gemalf
§ 18 Absatz 4 in der vom 29. No-
vember 2019 bis einschlief3lich
30. Juni 2025 geltenden Fassung
erhalten hat, auf Folgeanspri-
che nach Mal3gabe dieses Geset-
zes anzurechnen. Die Stiftung
fir enemalige politisch Verfolgte
nach 8§ 1 des Gesetzes uber die
Stiftung fur ehemalige politisch
Verfolgte vom [einsetzen:
Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle] hat den fir Leistungen
nach diesem Gesetz zustandi-
gen Behdrden Auskunft zu ertei-
len Uber die von ihr gewahrten
Unterstitzungsleistungen  ge-
maR 8§18 Absatz 4 in der vom
29. November 2019 bis ein-
schlie3lich 30. Juni 2025 gelten-
den Fassung, soweit dies zur
Priafung einer Anrechnung erfor-
derlich ist.“

1.

§ 17a wird wie folgt geandert:

2.

§ 17a wird wie folgt geéndert:

a) Der Uberschrift werden ein Semi-
kolon und das Wort ,Verordnungs-
ermachtigung“ angefigt.

a) unverandert

b) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz1 werden nach der
Angabe ,§ 17 Abs.1“ das
Komma und die Worter ,,die
in ihrer wirtschaftlichen
Lage besonders beeintréach-
tigt sind,“ gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Angabe
»330“ durch die Angabe
,, 400 ersetzt.
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b) Absatz 1 Satz 3 wird durch die fol-

genden Satze ersetzt:

cc) Satz 3 wird durch die folgen-
den Séatze ersetzt:

,Die Hohe der monatlichen beson-
deren Zuwendung fur Haftopfer
wird entsprechend dem Prozent-
satz angepasst, um den sich der
aktuelle Rentenwert in der gesetzli-
chen Rentenversicherung veran-
dert. Die sich durch die Anpassung
ergebenden Betrage bis 0,49 Euro
sind auf volle Euro abzurunden und
die Betrage ab 0,50 Euro auf volle
Euro aufzurunden. Die Anpassung
der Hohe der monatlichen beson-
deren Zuwendung flr Haftopfer er-
folgt durch Rechtsverordnung des
Bundesministeriums der Justiz
ohne Zustimmung des Bundesra-
tes jeweils zu dem Zeitpunkt, zu
dem die Renten der gesetzlichen
Rentenversicherung angepasst
werden.”

,Die Héhe der monatlichen be-
sonderen Zuwendung fur Haft-
opfer wird ab dem Jahr 2026
entsprechend dem Prozent-
satz angepasst, um den sich
der aktuelle Rentenwert in der
gesetzlichen Rentenversiche-
rung verandert. Die sich durch
die Anpassung ergebenden
Betrage bis 0,49 Euro sind auf
volle Euro abzurunden und die
Betrage ab 0,50 Euro auf volle
Euro aufzurunden. Die Anpas-
sung der Hohe der monatli-
chen besonderen Zuwendung
fur Haftopfer erfolgt durch
Rechtsverordnung des Bun-
desministeriums der Justiz
ohne Zustimmung des Bun-
desrates jeweils zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Renten der
gesetzlichen Rentenversiche-
rung angepasst werden.”

c) In Absatz 2 Satz 2 werden nach c) Die Abséatze 2 und 3 werden auf-
dem Wort ,Kindergarantiebetrag” gehoben.
die Worter ,sowie staatliche Son-
derleistungen, die anlasslich be-
sonderer Krisen zu einem be-
stimmten Zweck gezahlt werden,”
eingefugt.
d) Absatz 4 wird Absatz 2 und die
Satze 2 und 3 werden aufgeho-
ben.
e) Absatz5 wird Absatz 3 und fol-

gender Satz wird angeflgt:

»Nach dem Tod des Berechtig-
ten sind seine nachsten Angeho-
rigen (Ehegatten, Kinder und El-
tern) unverziglich von der bis
zum Tod des Berechtigten fur
die Gewahrung der besonderen
Zuwendung fur Haftopfer zu-
standigen Behotrde Uber die Un-
terstlitzungsleistungen nach
§ 18 Absatz 3 zu unterrichten.”
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f) Absatz 6 wird Absatz4 und in
Satz 3 werden das Semikolon
und die Worter ,ausgenommen
hiervon sind Falle nach Ab-
satz 3“ gestrichen.

g) Absatz 7 wird Absatz 5.

2. 818 wird wie folgt geandert: 3. 8§18 wird wie folgt geandert:

a) InAbsatz 1 Satz 3 werden die Wor- a) Absatz 1 wird wie folgt geéndert:
ter ,nach § 15 des Haftlingshilfege-
setzes errichtete Stiftung fir ehe-
malige politische Héftlinge* durch
die Worter ,Stiftung fiir ehemalige
politisch Verfolgte nach § 1 des
Gesetzes Uber die Stiftung fir ehe-
malige politisch Verfolgte* ersetzt.

aa) In Satz 1 werden nach der
Angabe ,§17 Abs.1“ das
Komma und die Worter ,,die
in ihrer wirtschaftlichen
Lage besonders beeintréach-
tigt sind,“ gestrichen.

bb) In Satz 3 werden die Woérter
,hach § 15 des Haftlingshil-
fegesetzes errichtete Stif-
tung fur ehemalige politi-
sche Haftlinge“ durch die
Worter ,,Stiftung fiir ehema-
lige politisch Verfolgte nach
81 des Gesetzes Uber die
Stiftung fur ehemalige poli-
tisch Verfolgte“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert: b) unverédndert

aa) In Satz 1 werden die Worter
,politische Haftlinge“ durch die
Worter ,politisch Verfolgte® er-
setzt.

bb) Die Satze2 und 3 werden
durch folgenden Satz ersetzt:

,Die Richtlinien bedirfen der
Genehmigung des Bundesmi-
nisteriums der Justiz im Ein-
vernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen.*
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c)

Absatz 3 Satz 3 wird aufgeho-
ben.

d)

Absatz 4 wird aufgehoben.

e)

Die Abséatze 5 und 6 werden die
Abséatze 4 und 5.

Folgender Absatz 7 wird angeflgt:

f)

Folgender Absatz 6 wird angeflgt:

,(7) 8 17a Absatz 5 gilt fir Un-
terstltzungsleistungen entspre-
chend.”

,(6) 8 17a Absatz 3 gilt fur Un-
terstiitzungsleistungen entspre-
chend.”

§ 21 wird wie folgt geandert:

a) Der Uberschrift werden ein Se-
mikolon und das Wort ,Verord-
nungsermachtigung“ angefligt.

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

»(6)Beim  Vorliegen be-
stimmter schadigender Ereig-
nisse und bestimmter gesund-
heitlicher Schadigungen des An-
tragstellers wird die Wahr-
scheinlichkeit des urséachlichen
Zusammenhangs vermutet. Das
Bundesministerium der Justiz
bestimmt durch Rechtsverord-
nung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fir Gesund-
heit und dem Bundesministe-
rium flr Arbeit und Soziales so-
wie im Benehmen mit der oder
dem Bundesbeauftragten fur die
Opfer der SED-Diktatur beim
Deutschen Bundestag unter Be-
achtung des aktuellen Standes
der medizinischen  Wissen-
schaft, welche schadigenden Er-
eignisse und welche gesundheit-
lichen Schadigungen solche im
Sinne des Satzes 1 sind.“
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Artikel 4

Artikel 4

Anderung des Verwaltungs-
rechtlichen Rehabilitierungsge-
setzes

Anderung des Verwaltungs-
rechtlichen Rehabilitierungsge-
setzes

§ la Absatz 2 Satz 1 des Verwaltungs-
rechtlichen Rehabilitierungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli
1997 (BGBI. | S. 1620), das zuletzt durch
Artikel 13 des Gesetzes vom 12. Dezember
2019 (BGBI. 1 S. 2652) geéndert worden ist,
wird wie folgt gefasst:

Das Verwaltungsrechtliche Rehabili-
tierungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Juli 1997 (BGBI. |
S. 1620), das zuletzt durch Artikel 13 des
Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. |
S. 2652) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

1. 8 1la Absatz 2 Satz 1 wird durch die
folgenden Satze ersetzt:

»Ist die Rechtsstaatswidrigkeit wegen einer
der folgenden MalRnahmen festgestellt wor-
den, so erhalt der Betroffene auf Antrag eine
einmalige Leistung in Hohe von 1 500 Euro:

.Ist die Rechtsstaatswidrigkeit wegen
einer der folgenden MalRnahmen fest-
gestellt worden, so erhalt der Betroffene
auf Antrag eine einmalige Leistung:

1. einer MalRnahme, die mit dem Ziel
der Zersetzung erfolgte, oder

1. unverandert

2. einer MaRnahme, die unter 8 1 Ab-
satz 3 Satz 1 in Verbindung mit Ab-
satz 2 fallt.”

2. einer MalBnahme, die unter § 1 Ab-
satz 3 Satz 1 in Verbindung mit Ab-
satz 2 fallt.

Die einmalige Leistung betragt 1 500
Euro in den Féllen des Satzes 1 Num-
mer 1 und 7 500 Euro in den Fallen
des Satzes 1 Nummer 2. Eine Zerset-
zungsmalnahme im Sinne des Sat-
zes 1 Nummer 1 liegt auch dann vor,
wenn die MallBhahme gegen eine Per-
son aul3erhalb des Beitrittsgebiets
gerichtet war. In den Féllen des Sat-
zes1l Nummer 2 ist 82 Absatz4
nicht anzuwenden.

2. 8§ 3 wird wie folgt geédndert:

Der Uberschrift werden ein Se-
mikolon und das Wort ,,Verord-
nungsermachtigung“ angefigt.

a)

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
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»(6)Beim  Vorliegen be-
stimmter schadigender Ereig-
nisse und bestimmter gesund-
heitlicher Schadigungen des An-
tragstellers wird die Wahr-
scheinlichkeit des ursachlichen
Zusammenhangs vermutet. Das
Bundesministerium der Justiz
bestimmt durch Rechtsverord-
nung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fir Gesund-
heit und dem Bundesministe-
rium flr Arbeit und Soziales so-
wie im Benehmen mit der oder
dem Bundesbeauftragten fur die
Opfer der SED-Diktatur beim
Deutschen Bundestag unter Be-
achtung des aktuellen Standes
der medizinischen  Wissen-
schaft, welche schadigenden Er-
eignisse und welche gesundheit-
lichen Schadigungen solche im
Sinne des Satzes 1 sind.*

Artikel 5

Artikel 5

Anderung des Beruflichen Re-
habilitierungsgesetzes

Anderung des Beruflichen Re-
habilitierungsgesetzes

§ 8 des Beruflichen Rehabilitierungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 1. Juli 1997 (BGBI. | S. 1625), das zu-
letzt durch Artikel 12a des Gesetzes vom
2.Juni 2021 (BGBI.| S. 1387) geandert
worden ist, wird wie folgt gedndert:

§ 8 des Beruflichen Rehabilitierungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 1. Juli 1997 (BGBI. | S. 1625), das zu-
letzt durch Artikel 12a des Gesetzes vom
2.Juni 2021 (BGBI.| S. 1387) geéandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Der Uberschrift werden ein Semikolon
und das Wort ,Verordnungsermachti-
gung“ angefigt.

1. unverandert

2. Absatz 1 wird wie folgt geédndert:

2. Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,,240“
durch die Angabe ,,291“ ersetzt.

a) Satz 2 wird aufgehoben. b) unveréandert
b) Der neue Satz 2 wird durch die fol- c) Der neue Satz 2 wird durch die fol-

genden Séatze ersetzt:

genden Séatze ersetzt:
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,Die Hohe der monatlichen Aus-
gleichsleistungen wird entspre-
chend dem Prozentsatz angepasst,
um den sich der aktuelle Renten-
wert in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung verandert. Die sich durch
die Anpassung ergebenden Be-
trage bis 0,49 Euro sind auf volle
Euro abzurunden und die Betrage
ab 0,50 Euro auf volle Euro aufzu-
runden. Die Anpassung der Hohe
der monatlichen Ausgleichsleistun-
gen erfolgt durch Rechtsverord-
nung des Bundesministeriums der
Justiz ohne Zustimmung des Bun-
desrates jeweils zum gleichen Zeit-
punkt, zu dem die Renten der ge-
setzlichen Rentenversicherung an-
gepasst werden.”

,Die Hohe der monatlichen Aus-
gleichsleistungen wird ab dem
Jahr 2026 entsprechend dem Pro-
zentsatz angepasst, um den sich
der aktuelle Rentenwert in der ge-
setzlichen Rentenversicherung
verandert. Die sich durch die An-
passung ergebenden Betrage bis
0,49 Euro sind auf volle Euro abzu-
runden und die Betrage ab 0,50
Euro auf volle Euro aufzurunden.
Die Anpassung der Hohe der mo-
natlichen Ausgleichsleistungen er-
folgt durch Rechtsverordnung des
Bundesministeriums der Justiz
ohne Zustimmung des Bundesra-
tes jeweils zum gleichen Zeitpunkt,
zu dem die Renten der gesetzli-
chen Rentenversicherung ange-
passt werden.”

3. Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Worter ,,drei
Jahre“ durch die Worter ,,zwei
Jahre“ ersetzt.

3. In Absatz 2 Satz 2 werden die Worter b) In Satz 2 werden die Woérter ,Die
,Die Gewahrung von Ausgleichsleistun- Gewahrung von Ausgleichsleistun-
gen nach Absatz 1 Satz 2 setzt* durch gen nach Absatz 1l Satz 2 setzt”
die Worter ,Bezieht der Verfolgte eine durch die Worter ,Bezieht der Ver-
Rente aus der gesetzlichen Rentenver- folgte eine Rente aus der gesetzli-
sicherung aus eigener Versicherung, chen Rentenversicherung aus ei-
setzt die Gewahrung von Ausgleichs- gener Versicherung, setzt die Ge-
leistungen® ersetzt. wahrung von Ausgleichsleistun-

gen“ ersetzt.
4. Absatz 3 wird wie folgt ge&ndert: 4. unverandert
a) In Satz 2 werden die Worter ,bleibt
Arbeitsforderungsgeld® durch die
Worter ,bleiben Arbeitsforderungs-
geld sowie staatliche Sonderleis-
tungen, die anlasslich besonderer
Krisen zu einem bestimmten
Zweck gezahlt werden,” ersetzt.

b) Satz 3 wird aufgehoben.

c) In dem neuen Satz 3 wird die An-

gabe ,bis 3“ durch die Angabe
,2und 2° ersetzt.
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Artikel 6

Anderung der Grundbuchord-
nung

Die Grundbuchordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. Mai
1994 (BGBI. | S. 1114), die zuletzt durch
Artikel 16 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2022 (BGBI. | S. 2606) geandert wor-
den ist, wird wie folgt geéndert:

1. Nach §134 wird folgender § 134a
eingefugt:

,8 134a

Datentibermittlung bei der Entwick-
lung von Verfahren zur Anlegung
des Datenbankgrundbuchs

(1) Die Landesjustizverwaltun-
gen kdnnen dem Entwickler eines
automatisierten optischen Zeichen-
und Inhaltserkennungsverfahrens
(Migrationsprogramm) nach Mal3-
gabe der Abséatze 2 bis 5 Grundbuch-
daten zur Verfugung stellen. Das
Migrationsprogramm soll bei der
Einfihrung eines Datenbankgrund-
buchs die Umwandlung der Grund-
buchdaten in voll strukturierte Ein-
tragungen sowie deren Speicherung
unterstutzen.
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(2) Der Entwickler des Migrati-
onsprogramms darf die ihm Gbermit-
telten Grundbuchdaten ausschliel3-
lich fur die Entwicklung und den Test
des Migrationsprogramms verwen-
den. Die Ubermittlung der Daten an
den Entwickler erfolgt zentral Uber
eine durch Verwaltungsabkommen
der Lander bestimmte Landesjustiz-
verwaltung. Die beteiligten Stellen
haben dem jeweiligen Stand der
Technik entsprechende MalRnahmen
zur Sicherstellung von Datenschutz
und Datensicherheit zu treffen, ins-
besondere zur Wahrung der Vertrau-
lichkeit der betroffenen Daten. Die
nach Satz 2 bestimmte Landesjustiz-
verwaltung ist fur die Einhaltung der
Vorschriften des Datenschutzes ver-
antwortlich und vereinbart mit dem
Entwickler die Einzelheiten der Da-
tenverarbeitung.

(3) Die Auswahl der zu Gbermit-
telnden  Grundbuchdaten erfolgt
durch die Landesjustizverwaltun-
gen. lhr ist ein inhaltlich reprasenta-
tiver Querschnitt des Grundbuchda-
tenbestands zugrunde zu legen. Im
Ubrigen erfolgt die Auswahl nach
formalen Kriterien. Dazu zahlen ins-
besondere die fur die Grundbuchein-
tragungen verwendeten Schriftarten
und Schriftbilder, die Gliederung der
Grundbuchblatter, die Darstellungs-
qualitat der durch Umstellung er-
zeugten Grundbuchinhalte sowie
das Dateiformat der umzuwandeln-
den Daten. Es durfen nur so viele Da-
ten Ubermittelt werden, wie fur die
Entwicklung und den Test des Migra-
tionsprogramms notwendig sind, je
Land héchstens funf Prozent des je-
weiligen Gesamtbestands an Grund-
buchblattern.
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(4) Der Entwickler des Migrati-
onsprogramms kann die von ihm ge-
speicherten Grundbuchdaten sowie
die daraus abgeleiteten Daten der
nach Absatz2 Satz?2 bestimmten
Landesjustizverwaltung oder den je-
weils betroffenen Landesjustizver-
waltungen ubermitteln. Dort durfen
die Daten nur fur Funktionstests des
Migrationsprogramms sowie fur die
Priafung und Geltendmachung von
Gewabhrleistungsanspriichen in Be-
zug auf das Migrationsprogramm
verwendet werden; die Daten sind
dort zu l6schen, wenn sie daflir nicht
mehr erforderlich sind.

(5) Der Entwickler des Migrati-
onsprogramms hat die von ihm ge-
speicherten Grundbuchdaten sowie
die daraus abgeleiteten Daten zu 16-
schen, sobald ihre Kenntnis fur die
Erfallung der in Absatz 2 Satz 1 ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforder-
lich ist. An die Stelle einer Loschung
tritt eine Sperrung, soweit und so-
lange die Kenntnis der in Satz 1 be-
zeichneten Daten fur die Abwehr von
Gewahrleistungsansprichen der
Landesjustizverwaltungen erforder-
lich ist. Ihm Uberlassene Datentrager
hat der Entwickler der Ubermitteln-
den Stelle zurtickzugeben.

(6) Fur denim Rahmen der Kon-
zeptionierung eines Datenbank-
grundbuchs zu erstellenden Prototy-
pen eines Migrationsprogramms mit
eingeschrankter Funktionalitat gel-
ten die Ab-sdtzel bis5 entspre-
chend.”

In 8150 Absatz 6 wird die Angabe
»31. Dezember 2024 durch die An-
gabe ,,31. Dezember 2029“ ersetzt.
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Artikel 6 Artikel 7
Inkrafttreten Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025
in Kraft.

(1) Artikel 6 tritt am Tag nach der
Verkundung in Kraft.

(2) Im Ubrigen tritt dieses Gesetz
am 1. Juli 2025 in Kraft.
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Zu Artikel 1 (Gesetz Uber die Stiftung fur ehemalige politisch Verfolgte)
Zu 8§ 1 Absatz 1 StepVG-E

Es handelt sich um eine Folgednderung zu dem geédnderten Inkrafttreten (siehe die nach-
stehenden Ausfiihrungen zu Artikel 6).

Zu 8 3 Absatz 3 Satz 2 neu StepVG-E

Zusatzlich zur Regelung in Satz 1, wonach die Stiftung berechtigt ist, Mittel von dritter Seite
anzunehmen, soll bestimmt werden, dass solche Drittmittel flr Unterstitzungsleistungen
gemal § 2 Absatz 1 Nummer 1 StepVG-E verwendet werden kdnnen. Diese Erganzung
erfolgt mit Blick auf die Anklindigung eines Unternehmens, den geplanten bundesweiten
Hartefallfonds mit 6 Millionen Euro unterstiitzen zu wollen (vgl. https://www.bundes-
tag.de/parlament/sed-opferbeauftragte/Rede Interviews/artikel-pm-1026342).

Zu 8 5 StepVG-E

Durch die Anderungen in Absatz 1 soll sichergestellt werden, dass der Deutsche Bundestag
Einfluss auf die Zusammensetzung des Stiftungsrates nehmen kann. Ein Drittel der Mitglie-
der des Stiftungsrates, also vier Mitglieder, sollen vom Deutschen Bundestag gewahlt wer-
den. Diese vier gewahlten Mitglieder sollen — so wie die zwei von der oder dem Bundesbe-
auftragten fur die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag berufenen Mitglie-
der — mdglichst Betroffene politischer Verfolgung in der Sowjetischen Besatzungszone oder
der Deutschen Demokratischen Republik sein, so dass im Idealfall mdglichst die Halfte der
Mitglieder des Stiftungsrates Betroffene politischer Verfolgung sind. Bei der Anderung in
Absatz 3 Satz 1 handelt es sich um eine redaktionelle Korrektur. Bei der Anderung in Ab-
satz 3 Satz 2 handelt es sich um eine Folgednderung, die beriicksichtigt, dass vier Mitglie-
der des Stiftungsrates vom Deutschen Bundestag gewahlt werden.

Zu 8 9 Absatz 1 und 2 StepVG-E

Mit Blick darauf, dass der Stiftungsrat gemalRl 8 5 Absatz 5 Satz 1 StepVG-E Uber alle
grundsatzlichen Fragen entscheidet, die zum Aufgabenbereich der Stiftung gehdren, und
dariliber hinaus die Téatigkeit des Stiftungsvorstandes tberwacht, soll die Aufsicht Gber die
Stiftung auf eine Rechtsaufsicht beschrankt werden. Durch den aus zwolf externen Mitglie-
dern bestehenden Stiftungsrat (vgl. 8 5 Absatz 1 StepVG-E) ist eine ausreichende Fach-
aufsicht sichergestellt. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten im Aufgabenbereich der Stiftung
geman 8§ 2 Absatz 1 Nummer 2 StepVG-E (Unterstitzungsleistungen nach § 18 StrRehaG)
sind — wie bisher — etwaige Klagen gegen die Stiftung, vertreten durch den Stiftungsvor-
stand, zu richten (vgl. 8 78 Absatz 1 Nummer 1 VwGO und § 6 Absatz 3 Satz 1 StepVG-E).
Solche Rechtsstreitigkeiten der Stiftung unterfallen dabei ebenfalls der Rechtsaufsicht des
Bundesministeriums der Justiz. Die im Regierungsentwurf (vergleiche Bundestagsdrucksa-
che 20/12789, Seite 18 f.) ausgewiesenen Verwaltungskosten fur die Aufsicht tber die Stif-
tung werden sich durch die Beschrankung auf eine Rechtsaufsicht um etwa zwei Drittel von
insgesamt 359 845 Euro auf 119 949 Euro reduzieren.

Zu 8 11 Absatz 2, 3 und 4 StepVG-E

Bei den Anderungen in den Abséatzen 2 und 3 handelt es sich um Folgeanderungen zu dem
geanderten Inkrafttreten (siehe die nachstehenden Ausfiihrungen zu Artikel 6). In Absatz 3
wird zudem Klargestellt, dass die Regelung nicht nur fur die Mitglieder des Stiftungsvorstan-
des, des Ausschusses und des Widerspruchsausschusses der Stiftung fir ehemalige poli-
tische Haftlinge gilt, sondern auch fir deren Stellvertreter. Mit dem neuen Absatz 4, der
abweichend von 85 Absatz 3 Satz 1 StepVG-E ein vorzeitiges Ende der Amtszeit der
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Mitglieder des Stiftungsrates der Stiftung fir ehemalige politische Haftlinge und ihrer Stell-
vertreter mit Beginn des 1. Juli 2025 anordnet, tragt der besonderen Bedeutung des Stif-
tungsrates als Entscheidungs- und Aufsichtsgremium Rechnung und stellt sicher, dass der
Deutsche Bundestag von Anfang an ein Drittel der Mitglieder des Stiftungsrates der Stiftung
fur ehemalige politisch Verfolgte wéhlen kann (vgl. 8 5 Absatz 1 Satz 4 StepVG-E).

Zu Artikel 2 (Anderung des Haftlingshilfegesetzes)
Zu Nummer 1 (8§ 4 HHG-E)

8 4 (Leistungen der Sozialen Entschadigung bei gesundheitlicher Schadigung) soll um eine
Verordnungsermachtigung erganzt werden, was in der Uberschrift entsprechend zu ver-
merken ist (Buchstabe a). Anstelle der bisherigen Regelung in Absatz 6, die dem § 4 Ab-
satz 5 des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB XIV) entspricht, soll eine vom So-
zialen Entschadigungsrecht abweichende Vermutungsregelung aufgenommen werden, die
den Besonderheiten des Haftlingshilferechts Rechnung tragt und die durch eine Rechtsver-
ordnung des Bundesministeriums des Innern und fiir Heimat néaher konkretisiert wird (Buch-
stabe b). Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die nachstehenden Ausfiihrungen zu Arti-
kel 3 Nummer 4 und zu Artikel 4 Nummer 2 verwiesen.

Zu Artikel 3 (Anderung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes)
Zu Nummer 1 Buchstabe a und b (8 1 Absatz 6 StrRehaG-E)

Durch die Ergénzung in 8§ 1 Absatz 6 Satz 2 StrRehaG-E (Buchstabe a) wird im Strafrecht-
lichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) ein sogenanntes Zweitantragsrecht eingefihrt.
Dieses ermdglicht es Personen, deren Antrag auf strafrechtliche Rehabilitierung unter der
Geltung einer friheren (flr den Betroffenen ungiinstigeren) Rechtslage rechtskraftig abge-
lehnt wurde, bei spateren gesetzlichen Anderungen im StrRehaG zugunsten des Betroffe-
nen erneut einen Antrag auf strafrechtliche Rehabilitierung zu stellen. Ziel ist es, allen von
einer gesetzlichen Verbesserung Betroffenen — unabhangig vom Zeitpunkt der Antragstel-
lung — die Mdglichkeit einer strafrechtlichen Rehabilitierung zu erdffnen. Nach der Neure-
gelung ist ein Zweitantrag zuldssig, soweit dargelegt wird, dass der friihere Antrag nach
den Vorschriften des StrRehaG in der zum Zeitpunkt der Entscheidung Uber den erneuten
Antrag geltenden Fassung Erfolg gehabt hatte. Ein Regelungsbedurfnis fur ein Zweitan-
tragsrecht besteht nur im Bereich des StrRehaG, denn dort stiinde ohne eine gesetzliche
Regelung grundsatzlich die Rechtskraft der gerichtlichen Rehabilitierungsentscheidung ei-
nem Zweitantragsrecht entgegen (vergleiche 8§ 15 StrRehaG in Verbindung mit § 359 der
Strafprozessordnung). Im Bereich des Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes
(VwRehaG) und des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG) liegt die Zustandig-
keit fUr die Rehabilitierung nicht bei den Gerichten, sondern bei den Rehabilitierungsbehor-
den; es gelten also die allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen Regelungen (verglei-
che 8 51 Absatz 1 Nummer 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes). Danach ist auf Antrag
des Betroffenen iiber die Aufhebung oder Anderung eines unanfechtbaren Verwaltungsak-
tes zu entscheiden, wenn sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach- oder
Rechtslage nachtraglich zugunsten des Betroffenen geandert hat.

Die neuen Satze 3 und 4 (Buchstabe b) stellen sicher, dass Personen, die nach bisher gel-
tendem Recht Unterstitzungsleistungen gemaf § 18 Absatz 4 StrRehaG erhalten haben,
sich diese im Falle eines erfolgreichen Zweitantrags auf Folgeanspriche nach MalRgabe
des StrRehaG anrechnen lassen missen (Satz 3 neu). Damit die Anrechnung in der Praxis
von den zustandigen Behoérden auch geprift und umgesetzt werden kann, enthélt der neue
Satz 4 eine entsprechende Auskunftspflicht der Stiftung fir ehemalige politisch Verfolgte.
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Zu Nummer 2 Buchstabe b bis g (§ 17a StrRehaG-E)

Klnftig soll auf eine besondere Beeintrachtigung der wirtschaftlichen Lage als Vorausset-
zung fur die Gewahrung der besonderen Zuwendung fur Haftopfer gemaR § 17a StrRehaG
(sogenannte Opferrente) verzichtet werden. Denn mit der Opferrente soll das Unrecht, das
den Betroffenen widerfahren ist, anerkannt werden und diese Anerkennung sollte nicht von
einer wirtschaftlichen Bedurftigkeit abhangen. In Satz 1 werden deshalb die Wérter ,die in
ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeintrachtigt sind“ gestrichen (Buchstabe b Doppel-
buchstabe aa).

Zudem soll die Opferrente — zusétzlich zu ihrer im Regierungsentwurf vorgesehenen Dyna-
misierung — einmalig um 21 Prozent von monatlich 330 Euro auf 400 Euro erhdht werden
(Buchstabe b Doppelbuchstabe bb). Diese einmalige Erhéhung bertcksichtigt, dass die
Opferrente seit dem 29. November 2019 trotz erheblicher Preissteigerungen, insbesondere
aufgrund aktueller Krisen, nicht angepasst wurde. Mit Blick auf die einmalige Erhéhung der
Opferrente ab dem 1. Juli 2025 (Inkrafttreten des Gesetzes) soll die Dynamisierung erst ab
dem Jahr 2026 greifen, was in 8 17a Absatz 1 Satz 3 StrRehaG-E ausdricklich geregelt
wird (Buchstabe b Doppelbuchstabe cc).

Die Buchstaben c bis g enthalten Folgednderungen, deren Notwendigkeit aus dem Verzicht
auf die Bedurftigkeitsprifung folgt. Dem neuen Absatz 3 (Buchstabe e) soll zudem ein
neuer Satz angefluigt werden, der fir den Fall des Todes des Berechtigten eine Unterrich-
tungspflicht der bis zum Tode fiur die Gewahrung der besonderen Zuwendung fiir Haftopfer
zustandigen Behdrde Uber die Unterstiitzungsleistungen nach § 18 Absatz 3 StrRehaG sta-
tuiert. Damit soll verhindert werden, dass die in § 18 Absatz 3 StrRehaG genannten néchs-
ten Angehdrigen des Berechtigten (Ehegatten, Kinder und Eltern) nichts von der Méglichkeit
erfahren, Unterstiitzungsleistungen nach § 18 Absatz 3 StrRehaG zu erhalten. Diese Un-
terrichtungspflicht gilt nur fir Todesfalle nach dem Inkrafttreten des Gesetzes.

Zu Nummer 3 Buchstabe a sowie c bis e (§ 18 StrRehaG-E)

Auch die Gewahrung von Unterstitzungsleistungen gemaR § 18 StrRehaG soll kiinftig nicht
mehr von einer besonderen Beeintrachtigung der wirtschaftlichen Lage abhangig gemacht
werden (Buchstabe a Doppelbuchstabe aa). Zur Begriindung wird auf die Ausfiihrungen zu
Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa verwiesen.

Buchstabe c enthélt eine Folgednderung, deren Notwendigkeit aus dem Verzicht auf die
Bedurftigkeitsprufung folgt.

Absatz 4 soll aufgehoben werden (Buchstabe d). Die Vorschrift wurde mit Wirkung vom
29. November 2019 eingefuhrt. In der Beschlussempfehlung und dem Bericht des Aus-
schusses fir Recht und Verbraucherschutz heit es dazu (Bundestagsdrucksa-
che 19/14427, Seite 29 f.):

,Dieser neue, zusatzliche Anspruch auf eine eigene soziale Ausgleisleistung nach § 18 Ab-
satz 4 StrRehaG wird anstelle eines Zweitantragsrechts umgesetzt, um das Schicksal der
Opfer anzuerkennen und das erfahrene Unrecht zu mildern. Das strafrechtliche Rehabilitie-
rungsverfahren ist ein gerichtliches Verfahren und endet mit einer gerichtlichen Entschei-
dung. Ein Zweitantragsrecht ist damit nicht vereinbar.”

Da jetzt ein Zweitantragsrecht eingefiihrt wird (siehe die vorstehenden Ausfihrungen zu
Nummer 1 Buchstabe a und b), bedarf es des Anspruchs auf Unterstitzungsleistungen
nach Absatz 4 nicht mehr. Bereits erhaltene Unterstiitzungsleistungen sind im Falle eines
erfolgreichen Zweitantrags anzurechnen (siehe die vorstehenden Ausfihrungen zu Num-
mer 1 Buchstabe b).

Buchstabe e enthalt eine Folgeanderung, deren Notwendigkeit aus der Aufhebung von Ab-
satz 4 folgt.
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Zu Nummer 4 (8 21 StrRehaG-E)

§ 21 (Leistungen der Sozialen Entschadigung bei gesundheitlicher Schadigung) soll um
eine Verordnungsermachtigung erganzt werden, was in der Uberschrift entsprechend zu
vermerken ist (Buchstabe a). Anstelle der bisherigen Regelung in Absatz 6, die dem § 4
Absatz 5 des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB XIV) entspricht, soll eine vom
Sozialen Entschadigungsrecht abweichende Vermutungsregelung aufgenommen werden,
die den Besonderheiten politischer Verfolgung in der Deutschen Demokratischen Republik
Rechnung tragt und die durch eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz
naher konkretisiert wird (Buchstabe b). Fir Opfer des SED-Unrechts ist eine weitergehende
Regelung geboten. Denn sie sind nicht mit den im SGB XIV geregelten Opfergruppen ver-
gleichbar. Wahrend bei den Gewaltopfern ein staatliches Versagen vorliegt, liegt bei den
SED-Opfern eine Schadigung durch aktives, zielgerichtetes Tun der DDR vor. Vor diesem
Hintergrund tragt der Staat gegenuber dieser Opfergruppe eine besondere Verantwortung,
die es gebietet, die Entschadigung der Opfer der SED-Diktatur eigenstandig zu regeln.

Vorgesehen ist, dass beim Vorliegen bestimmter schadigender Ereignisse und bestimmter
gesundheitlicher Schadigungen die Wahrscheinlichkeit des ursachlichen Zusammenhangs
vermutet wird (Absatz 6 Satz 1 neu). Diese Vermutungsregelung soll Betroffenen die Be-
weisfuhrung erleichtern, die in Fallen politischer Verfolgung dadurch erschwert ist, dass
zum einen Maflnahmen politischer Verfolgung staatlicherseits haufig nicht oder nicht wahr-
heitsgemafld dokumentiert wurden und zum anderen gesundheitliche Schadigungen als
Folge solcher MaRnahmen oft erst viele Jahre spater auftreten, was infolge des Zeitablaufs
zu Beweisschwierigkeiten fuihrt. Welche schadigenden Ereignisse und welche gesundheit-
lichen Schadigungen eine Vermutung der Wahrscheinlichkeit des ursachlichen Zusammen-
hangs zur Folge haben, bestimmt das Bundesministerium der Justiz (BMJ) durch Rechts-
verordnung (Absatz 6 Satz 2 neu). Dabei hat es den aktuellen Stand der medizinischen
Wissenschaft zu beachten, womit insbesondere die Erkenntnisse aus der Untersuchung
der Folgen politischer Inhaftierung fir Betroffene oder deren Kinder der Charité Universi-
tatsmedizin Berlin im Rahmen des Forschungsverbundes ,Landschaften der Verfolgung*
sowie aus dem Verbundprojekt ,,Gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht* der Uni-
versitatskliniken Jena, Leipzig, Magdeburg und Rostock gemeint sind. Das BMJ erlasst die
Rechtsverordnung mit Blick auf die fachliche Expertise des Bundesministeriums fir Ge-
sundheit im Bereich gesundheitlicher Schadigungen und mit Blick auf die fachliche Exper-
tise des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales im Bereich des Sozialen Entschadi-
gungsrechts im Einvernehmen mit diesen beiden genannten Ministerien. Damit greift der
neue Absatz 6 ein Regelungselement aus dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) auf (ver-
gleiche 8§ 87 Absatz 3 Satz 1 SVG). Zudem hat sich das BMJ ins Benehmen zu setzen mit
der oder dem Bundesbeauftragten fir die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundes-
tag, deren Mitwirkung beim Erlass der Rechtsverordnung aufgrund ihrer besonderen Sach-
nahe gerechtfertigt ist (vergleiche zur besonderen Sachnéhe die Ausfihrungen im Regie-
rungsentwurf auf Bundestagsdrucksache 20/12789, Seite 25). Von der Regelung eines
pauschalen Grades der Schadigungsfolgen (GdS) von 30 in Fallen politischer Verfolgung
wurde abgesehen, denn eine Verfahrensvereinfachung ware davon nicht zu erwarten. Denn
jeder gut beratene Antragsteller dirfte geltend machen, dass bei ihm ein héherer GdS vor-
liegt, so dass im Zweifel ohnehin eine Begutachtung erfolgen muisste. In den Fallen, in de-
nen bei politisch Verfolgten bereits ein GdS von mindestens 30 zuerkannt wurde, liegt der
GdS im Durchschnitt etwas héher als 40.
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Zu Artikel 4 (Anderung des Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes)
Zu Nummer 1 (8 1a Absatz 2 Satz 1 bis 4 neu VwRehaG-E)

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Einmalzahlung fir Opfer von Zwangsaussiedlun-
gen soll von 1 500 Euro auf 7 500 Euro erhéht werden, um dem besonderen Schicksal und
Leid der Betroffenen angemessen Rechnung zu tragen (Sétze 1 und 2 neu). Die Einmal-
zahlung ist gemaf § 3 Nummer 23 Buchstabe ¢ des Einkommensteuergesetzes steuerfrei.

Zudem sollen auch Personen, die aul3erhalb des Beitrittsgebiets Opfer einer Zersetzungs-
malnahme wurden, die fiur Zersetzungsopfer vorgesehene Einmalzahlung in H6he von
1 500 Euro erhalten kdnnen (Satz 3 neu). Dies ist auf Grundlage des geltenden Rechts
nicht mdglich, nachdem das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) mit Urteil vom 14. De-
zember 2023 (Aktenzeichen: 8 C 9.22) entschieden hat, dass der Anspruch nach § 1a Ab-
satz 2 Satz 1 VwRehaG voraussetzt, dass die Zersetzungsmal3nahme im Beitrittsgebiet
erging und dort Wirkung entfaltete.

Satz 4 neu schlief3t in Fallen der Einmalzahlung in Hohe von 7 500 Euro an Opfer von
Zwangsaussiedlungen eine Anwendung des 8 2 Absatz 4 VwRehaG insgesamt aus. Es
sind also weder auf Grund desselben Sachverhalts erbrachte andere Ausgleichsleistungen
zu bertcksichtigen beziehungsweise anzurechnen, noch kommt ein Anspruchsausschluss
in Betracht, wenn auf Grund desselben Sachverhalts Ausgleichsleistungen gewéhrt wurden
oder zukinftig gewahrt werden. Durch diese Regelung soll insbesondere sichergestellt wer-
den, dass Betroffene, die bereits Leistungen der ,Stiftung Zwangsausgesiedelten-Hilfe Thi-
ringen® erhalten haben, nicht von der Einmalzahlung ausgeschlossen sind.

Zu Nummer 2 (8 3 VwRehaG-E)

Die Anderungen in § 21 StrRehaG sollen auch in der Parallelvorschrift des § 3 VwRehaG
umgesetzt werden. Zur Begriindung wird auf die vorstehenden Ausfiihrungen zu Artikel 3
Nummer 4 verwiesen.

Zu Artikel 5 (Anderung des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes)
Zu Nummer 2 Buchstabe a und ¢ (8 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 BerRehaG-E)

Die Ausgleichsleistungen fir beruflich Verfolgte sollen — zuséatzlich zu ihrer im Regierungs-
entwurf vorgesehenen Dynamisierung — einmalig um 21 Prozent von monatlich 240 Euro
auf 291 Euro erhoht werden. Diese einmalige Erhdhung beriicksichtigt, dass die Aus-
gleichsleistungen fir beruflich Verfolgte seit dem 29. November 2019 trotz erheblicher
Preissteigerungen, insbesondere aufgrund aktueller Krisen, nicht angepasst wurden. Mit
Blick auf die einmalige Erhohung der Ausgleichsleistungen fur beruflich Verfolgte ab dem
1. Juli 2025 (Inkrafttreten des Gesetzes) soll die Dynamisierung erst ab dem Jahr 2026
greifen, was in § 8 Absatz 1 Satz 2 BerRehaG-E ausdricklich geregelt wird.

Zu Nummer 3 Buchstabe a (8 8 Absatz 2 Satz 1 BerRehaG-E)

Die erforderliche Mindestverfolgungszeit als Voraussetzung fir Ausgleichsleistungen nach
§ 8 BerRehaG soll um ein Jahr abgesenkt werden mit Blick darauf, dass Erwerbsbiografien
auch durch kirzere Verfolgungszeiten nachhaltig beeintréachtigt worden sein kénnen.

Zu Artikel 6 (Anderung der Grundbuchordnung)
Zu Nummer 1 (§ 134a GBO-E)
§ 134a GBO in der bis zum 31. Dezember 2024 geltenden Fassung erlaubte es den Lan-

dern, fur die Entwicklung eines Datenbankgrundbuchs dem Entwickler eines Migrationspro-
gramms Grundbuchdaten zur Verfiigung zu stellen. Gemaf § 150 Absatz 6 GBO ist § 134a
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GBO am 31. Dezember 2024 aul3er Kraft getreten, obwohl die Regelung fiir die Entwicklung
eines bundeseinheitlichen Datenbankgrundbuchs im Rahmen des Landerprojekts dabag
nach wie vor erforderlich ist. Aufgrund der politischen Entwicklung im Herbst 2024 ist es
nicht gelungen, die Geltungsdauer des seinerzeitigen 8 134a GBO vor dem 31. Dezember
2024 zu verlangern. Vor diesem Hintergrund soll ein wortgleicher § 134a GBO in die GBO
eingefugt werden.

Zu Nummer 2 (8 150 Absatz 6 GBO)

Durch eine Anderung von § 150 Absatz 6 GBO wird vorgesehen, dass § 134a GBO-E am
31. Dezember 2029 aul3er Kraft tritt.

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten)

Artikel 6 soll am Tag nach der Verkiindung in Kraft treten. Im Ubrigen soll das Gesetz am
1. Juli 2025 in Kraft treten, damit noch ausreichend Zeit zur Verfugung steht, um eine rei-
bungslose Anwendung der neuen gesetzlichen Verbesserungen sicherzustellen und um
nach dem vorzeitigen Ende der Legislaturperiode sicherzustellen, dass die nétigen Haus-
haltsmittel im Haushalt fir 2025 aus dem Gesamthaushalt zur Verfugung gestellt werden
konnen. Fir kommende Haushalte ist zu prifen, in welchem Einzelplan der relevante Titel
gefuhrt wird.



Anderungsantrag
der Fraktionen der SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und CDU/CSU

zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher
Vorschriften fur Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR
und zur Anderung weiterer Vorschriften

Der Bundestag wolle beschlieRen, den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/12789
in der bereits durch Ausschussdrucksache 20(6)129 geanderten Fassung mit fol-
genden weiteren MalRgaben anzunehmen:

1. Nach Artikel 6 werden die folgenden Artikel 6a und 6b eingefiigt:

,Artikel 6a
Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften fur die
Sozialversicherung — in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Novem-
ber 2009 (BGBI. | S. 3710, 3973; 2011 | S. 363), das zuletzt durch Artikel 9
des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 423) ge&ndert wor-
den ist, wird wie folgt geéndert:

1. Inder Inhaltsubersicht wird die Angabe zu § 127 wie folgt gefasst:
»38 127 Ubergangsregelung fur Lehrtatigkeiten®,
2. §127 wird wie folgt gefasst:

1l§ 127
Ubergangsregelung fiir Lehrtatigkeiten

(1) Stellt ein Versicherungstrager in einem Verfahren zur Fest-
stellung des Erwerbsstatus nach § 7a oder im Rahmen der Feststellung
der Versicherungspflicht und Beitragshohe in der Kranken-, Pflege-
und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsforderung
nach § 28h Absatz 2 oder § 28p Absatz 1 Satz 5 fest, dass bei einer
Lehrtatigkeit eine Beschaftigung vorliegt, so tritt Versicherungspflicht
aufgrund dieser Beschéftigung erst ab dem 1. Januar 2027 ein, wenn

1. die Vertragsparteien bei Vertragsschluss tibereinstimmend von ei-
ner selbstandigen Tatigkeit ausgegangen sind und

2. die Person, die die Lehrtatigkeit austibt, zustimmt.

Sofern keine solche Feststellung vorliegt und die Vertragsparteien bei
Vertragsschluss Ubereinstimmend von einer selbstdndigen Tatigkeit
ausgegangen sind und die Person, die die Lehrtatigkeit ausiibt, gegen-
Uber dem Vertragspartner zustimmt, tritt bis zum 31. Dezember 2026
keine Versicherungs- und Beitragspflicht aufgrund einer Beschaftigung
ein.

(2) Sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1 erflllt sind, gel-
ten ab dem ... [einsetzen: Tag nach der Verkiindung] bis zum 31. De-
zember 2026 die betroffenen Personen als Selbstandige im Sinne der
Regelungen zur Versicherungs- und Beitragspflicht flr selbstandig té-
tige Lehrer nach dem Sechsten Buch. Abweichend von Satz 1 gelten fir
Personen, bei denen die VVoraussetzungen nach Absatz lerfillt sind und
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die mit der Lehrtatigkeit nach Absatz 1 die VVoraussetzungen des § 1
des Kunstlersozialversicherungsgesetzes erflllen wirden, wenn diese
als selbstandige Tétigkeit ausgetbt wirde, die Regelungen zur Versi-
cherungs- und Beitragspflicht nach dem Kiinstlersozialversicherungs-
gesetz bis zum 31. Dezember 2026 entsprechend.

(3) Sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfullt sind, gel-
ten Pflichtbeitrdge, die aufgrund der Lehrtéatigkeit nach den Vorschrif-
ten flr selbstandig titige Lehrer nach dem Sechsten Buch vor dem ...
[einsetzen: Tag nach der Verkiindung] entrichtet wurden, als zu Recht
entrichtet.

(4) Sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfillt sind, gilt
fur die betroffenen Personen, die zum Zeitpunkt der Feststellung nach
Absatz 1 Satz 1 oder der Zustimmung nach Absatz 1 Satz 2 nach § 28a
des Dritten Buches versichert waren, § 28a des Dritten Buches ab Be-
ginn der Beschéftigung bis zum 31. Dezember 2026 entsprechend.*

Artikel 6b
Anderung der Beitragsverfahrensverordnung

88 Absatz 2 Satz 1 der Beitragsverfahrensverordnung vom 3. Mai
2006 (BGBI. I S. 1138), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom
1. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 297) geéndert worden ist, wird wie folgt
geéndert:

1. In Nummer 19 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
2. Folgende Nummer 20 wird angefiigt:

,»,20. die Zustimmung des Beschaftigten zum Zeitpunkt des Eintritts
der Versicherungspflicht aufgrund Beschaftigung nach 8 127 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch.”*

2. In Artikel 7 Absatz 1 werden die Worter ,,Artikel 6 tritt“ durch die Worter
,,Die Artikel 6 bis 6b treten* ersetzt.

Begrindung
Zu Nummer 1 Artikel 6a (Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)
zu Anderungsbefenl Nummer 1 (Inhaltsiibersicht)

Es handelt sich um eine Folgeénderung zur Neufassung des § 127 (Anderungsbe-
fehl Nummer 2).

zu Anderungsbefehl Nummer 2 (§ 127)

Ein gut funktionierender Bildungsbereich ist von herausragender gesamtgesell-
schaftlicher Bedeutung. Er tragt dazu bei, soziale Ungleichheiten abzubauen, die
wirtschaftliche Wettbewerbsfahigkeit zu stirken und die gesellschaftliche Teil-
habe der Burgerinnen und Biirger sowie die Integration von Gefliichteten zu for-
dern.

Bildungs- und Ausbildungstétigkeiten, insbesondere im Bereich der Erwachse-
nenbildung und der Musikschulen, erfolgen in Deutschland zu einem groRen An-
teil durch tatsachlich oder vermeintlich selbstandig tatige Lehrkrafte. Ausweislich
der Mikrozensus-Daten des Statistischen Bundesamtes (ibten im Jahr 2023 rund
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265.000 Personen eine selbstandige Tatigkeit (Haupt- oder Nebenerwerb) in leh-
renden und ausbildenden Berufen aus.

Mit dem sogenannten Herrenberg-Urteil vom 28. Juni 2022 (B 12 R 3/20 R) hat
das Bundessozialgericht in einem Einzelfall Giber die Versicherungspflicht der Ta-
tigkeit einer Musiklehrerin an einer stadtischen Musikschule aufgrund Beschafti-
gung entschieden. Infolgedessen haben die Spitzenorganisationen der Sozialver-
sicherung (Deutsche Rentenversicherung Bund, Spitzenverband der Gesetzlichen
Krankenversicherung und Bundesagentur flir Arbeit) am 4. Mai 2023 (ber die
versicherungsrechtliche Beurteilung von Lehrkraften beraten und das Bespre-
chungsergebnis veroffentlicht. Danach finden die vor dem Hintergrund der
hochstrichterlichen Rechtsprechung prézisierten Beurteilungsmalistédbe fiur die
Beurteilung des Erwerbsstatus von Lehrkraften an Universitaten, Hoch- und
Fachhochschulen, Fachschulen, Volkshochschulen, Musikschulen sowie an sons-
tigen — auch privaten — Bildungseinrichtungen spéatestens ab 1. Juli 2023, auch in
laufenden Bestandsfallen, Anwendung.

Bildungseinrichtungen und Lehrkrafte haben sich (ber Jahre an den seit langem
von den Spitzenverbénden der Sozialversicherung verlautbarten MaRstében fiir
die Einordnung einer Lehrtétigkeit als abhdngige Beschaftigung oder selbsténdige
Tatigkeit, die aus der einschldgigen Rechtsprechung vor dem Herrenberg-Urteil
abgeleitet worden waren, orientiert und sich darauf eingestellt. Auf dieser Grund-
lage haben sich in weiten Teilen des Bildungsbereichs die Organisations- und Ge-
schaftsmodelle fiir den Einsatz von selbstandigen Lehrkraften etabliert.

Bildungseinrichtungen sehen sich infolge des Urteils nunmehr zum Teil hohen
Nachforderungen von Sozialversicherungsbeitrdgen ausgesetzt und dadurch in ih-
rer Existenz gefahrdet. Zudem beklagen Bildungseinrichtungen und Lehrkréfte
Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der Ausgestaltung der Vertrage mit selbstandi-
gen Lehrkraften. Diese Gemengelage gefahrdet die Aufrechterhaltung eines um-
fassenden Bildungsangebots. Aufgrund dieser besonderen Situation und der her-
ausragenden gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des Bildungsbereichs ist es aus-
nahmsweise gerechtfertigt, zum einen fur einen begrenzten Zeitraum von einer
ansonsten zwingenden Nachforderung von Sozialbeitrdgen abzusehen und zum
anderen Bildungseinrichtungen und Lehrkraften ausreichend Zeit zu geben, um
die notwendigen Umstellungen der Organisations- und Geschéftsmodelle vorzu-
nehmen, damit Lehrtatigkeiten auch unter den veranderten Rahmenbedingungen
weiterhin sowohl in abhéngiger Beschaftigung als auch selbstandig ausgetibt wer-
den kdénnen.

Die Rechte der Lehrkrafte bleiben gewahrt, da die gesamte Ubergangsregelung
nur bei ihrer Zustimmung zum Tragen kommt.

Die Regelung gilt sowohl fir privatrechtliche Vertrage als auch fiir 6ffentlich-
rechtliche Auftragsverhéltnisse.

Zu Absatz 1

Wird im Rahmen eines der in Absatz 1 Satz 1 aufgefiihrten Verfahren festgestellt,
dass eine Lehrtatigkeit in abhéngiger Beschaftigung vorliegt, besteht Versiche-
rungspflicht aufgrund dieser Beschaftigung erst ab dem 1. Januar 2027, wenn die
Vertragsparteien bei Vertragsschluss tibereinstimmend von einer selbstandigen
Lehrtatigkeit ausgegangen sind (Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) und die oder der Be-
schéftigte gegentiber dem Versicherungstréger zustimmt, dass bis Ende 2026
keine Versicherungspflicht aufgrund dieser Beschéftigung vorliegt (Absatz 1
Satz 1 Nummer 2). Nur bei Zustimmung der betroffenen Lehrkraft ist es gerecht-
fertigt, dass die Versicherungspflicht aufgrund der Beschaftigung und der sich



—4-

daraus ergebende Versicherungsschutz fir Zeiten vor dem 1. Januar 2027 nicht
bestehen.

Von der Regelung erfasst sind Verfahren der Deutschen Rentenversicherung
Bund nach § 7a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 1V), Verfahren der
Tréager der Rentenversicherung im Rahmen einer Betriebspriifung nach § 28p Ab-
satz 1 Satz 5 SGB IV und Verfahren der Krankenkassen als Einzugsstellen fir
den Gesamtsozialversicherungsbeitrag nach 8 28h Absatz 2 SGB IV.

Nach Satz 2 tritt auch ohne eine Feststellung in einem der in Satz 1 genannten
Verfahren bis zum 31. Dezember 2026 keine Versicherungs- und Beitragspflicht
aufgrund einer Beschéftigung ein. Voraussetzung ist, dass die Vertragsparteien
bei Vertragsschluss tbereinstimmend von einer selbstdndigen Lehrtatigkeit aus-
gegangen sind und die oder der Erwerbstétige gegenliber dem Arbeitgeber zu-
stimmt. Im Ergebnis tritt Rechtssicherheit fur die Vertragsparteien ein, ohne dass
ein Verfahren nach Satz 1 beantragt oder durchgefuihrt werden muss. Der Er-
werbsstatus kann wahrend des Ubergangszeitraums offenbleiben. Liegen die Vo-
raussetzungen nach Satz 2 vor, erfolgen auch keine Beanstandungen im Rahmen
der Betriebspriifung.

Wird gleichwohl im weiteren Verlauf tiber die Versicherungspflicht aufgrund Be-
schaftigung entschieden, muss die Zustimmung der Lehrkraft vorliegen.

Eine Lehrtatigkeit ist die Tatigkeit von Lehrerinnen und Lehrern im Sinne von
8§ 2 SGB VI. Sie umfasst die Ubermittlung von Wissen und die Unterweisung von
praktischen Téatigkeiten.

Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfullt, entsteht mangels Versicherungs-
pflicht fir Zeiten vor dem 1. Januar 2027 kein Anspruch der Trager auf Zahlung
des Gesamtsozialversicherungsbeitrags gegen den Arbeitgeber. Entsprechende
Beitragsnachforderungen werden nicht erhoben.

Wenn Lehrkréfte nicht nach Absatz 1 zustimmen, sind die Voraussetzungen der
Ubergangsregelung nicht erfiillt, so dass nach den allgemeinen Vorschriften Ver-
sicherungspflicht aufgrund der Beschéftigung auch vor 2027 vorliegt (Satz 1)
bzw. vorliegen kann (Satz 2). Unter Beachtung der Verjahrungsvorschriften wer-
den gegebenenfalls Pflichtbeitrage fir diese Zeiten nachgefordert.

Zu Absatz 2

Satz 1 regelt, dass die betroffenen Lehrkrafte nach Absatz 1 ab Inkrafttreten der
Regelung in der gesetzlichen Rentenversicherung zeitlich befristet als selbstén-
dige Lehrkrafte gelten, so dass bei VVorliegen der sonstigen VVoraussetzungen nach
8§ 2 Satz 1 Nummer 1 SGB VI Rentenversicherungspflicht besteht.

Nach Satz 2 sind Lehrkrafte nach Absatz 1, die mit dieser Lehrtétigkeit die Vo-
raussetzungen des § 1 des Kiinstlersozialversicherungsgesetzes erfiillen wirden
(etwa Musiklehrer), wenn diese als selbstédndige Tatigkeit ausgetbt wiirde, fiir die
Dauer dieser Tétigkeit durchgehend nach entsprechender néherer Bestimmung
des Kinstlersozialversicherungsgesetzes renten-, kranken- und pflegeversiche-
rungspflichtig, bis Sozialversicherungspflicht aufgrund der festgestellten Be-
schéftigung eintritt.

Zu Absatz 3

Soweit die betroffene Lehrkraft in der Vergangenheit in der Annahme, eine selb-
standige Tétigkeit nach 8 2 Satz 1 Nummer 1 SGB VI auszuiiben, Pflichtbeitrége
zur Rentenversicherung entsprechend der fiur selbstdndige Lehrer anwendbaren
Vorschriften gezahlt hat, gelten diese als zu Recht entrichtet. Die aufgrund dieser
Pflichtbeitrage erworbenen Leistungsanspriiche bleiben bestehen. Eine Nachfor-
derung von Beitrdgen flir die vergangenen Zeitraume erfolgt jedoch nicht.
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Fur Lehrkrafte, die nach Absatz 2 Satz 2 nach entsprechender ndherer Bestim-
mung des Kunstlersozialversicherungsgesetzes versichert sind, bedarf es keiner
derartigen Regelung. Fir sie gelten die Bestimmungen zur Versicherungs- und
Beitragspflicht nach dem Kunstlersozialversicherungsgesetz fur den gesamten
Zeitraum ihrer Tatigkeit bis zum 31. Dezember 2026, so dass die im Rahmen der
Versicherungspflicht geleisteten Beitrége stets auch rechtmalig entrichtet wur-
den.

Zu Absatz 4

Die Regelung stellt sicher, dass Personen, die von einer Selbstandigkeit ausge-
gangen sind und ein Versicherungspflichtverhaltnis auf Antrag nach § 28a des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I11) begriindet haben, weiterhin in diesem
verbleiben kdnnen. Die hierfur geltenden Beitragsregelungen sind dann weiterhin
einschldgig (vgl. 88§ 345b, 349a SGB I11). Das Versicherungspflichtverhéltnis gilt
— trotz ggf. riickwirkender Feststellung einer Beschéftigung — als zu Recht be-
griindet, entrichtete Beitrdge gelten als zu Recht entrichtet und erworbene An-
wartschaftszeiten gelten als zu Recht erworben.

Zu Nummer 1 Artikel 6b (Anderung der Beitragsverfahrensverordnung)
Zu Anderungsbefehl Nummer 1 (8 8)
Redaktionelle Folgednderung zu Nummer 2.

Zu Anderungsbefehl Nummer 2 (§ 8)

Die Erganzung in § 8 Absatz 2 Satz 1 stellt eine Folgednderung zu § 127 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 SGB IV dar. Die Regelung stellt sicher, dass die
Zustimmung des Beschéaftigten zu einem spéteren Eintritt der Versicherungs- und
Beitragspflicht aufgrund Beschéftigung in den Entgeltunterlagen nachvollziehbar
ist.

Zu Nummer 2 Artikel 7 (Inkrafttreten)

GemaR Absatz 1 sollen auch die Artikel 6a und 6b (Anderung des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch und der Beitragsverfahrensverordnung) am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft treten.
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Dank an Sachverständige und Verabschiedung



Schluss der Tagesordnung und Verabschiedung vom Ausschuss



Die Sitzung ist geschlossen (=Ende Übertragung).
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